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Inhalt der Gesetzsammlung.
1270, 1240. Das zu Berlin am 9. November 1878
ausgegebene 30. Stück der Gesetzsammlung enthält:

Nr. 8578. Gesetz, betreffend die Regnlirungdes
staudesherrlichen Rechtszustandesdes Fürstliche» Hauses
zu Sahn-Wittgenstein-Berlebnrgbezüglich der Graf¬
schaft Wittgenstein-Berlebnrguud der Herrschaft Homburg
au der Mark. Vom 25. Oktober 1878.

Nr. 8579. Gesetz, betreffend die Regnlirnng des
standesherrlichen Rechtsznstandesdes Fürstlichen Hauses
zu Bentheim-Tecklenbnrg bezüglich der Herrschaft Mheda
»ud der Grafschaft Hoheu-Limburg.Vom 25. Oktober
1878.
Verordnungen n Bekanntmachungen

der Central Behörden.
127t. 1200. Am 1. November d. I. wird die znr
Rheinischen Eisenbahn gehörige, 6,1 Km. lange Bahn¬
strecke Neersen-Neuwerk-Vierfeu (ohue Zwifcheu-
station) dem Verkehre übergebenwerden. Dieselbe bildet
die Fortsetzung der Linie Nenß-Neerseu-Neuwerk und hat
aus letzterer Station Anschluß an die Linie Kreseld-Rheydt

Berlin, den 26. Oktober 1878.
Reichs-Eisenbahn-Amt. I. V.: Körte.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Provinzial Behörden.

1272. 1169. Der bisherige Realschullehrer ChristianSimon zn Cassel ist von nns zum ordentlichen Lehrer
bei der Realschule l. (X zu Elberseld ernannt worden.

Coblenz, den 31. Oktober 1878.
Königliches Provinzial-Schnl-Collegium: v. Neese.

1273 1232. Pritsnngs-Ordnnng
für Handarbeitslehrerinnen an mittleren und höheren

Mädchenschulen in der Rheinprovinz.
§. 1. Zur Abhaltung der Prüfungen für Hand¬

arbeitslehrerinnen an mittleren und höheren Mädchen¬
schulen in der Rheinprovinz wird in der Stadt Düssel¬
dorf eine Commission gebildet.

Dieselbe besteht:
1. aus einem Commissarins des Königlichen Provin-

zial-Schnleollegiumsals Vorsitzenden,
2. ans dem Director der Lonisenschule und der damit

verbundenen Lehrerinnen-Bildungsanstalt,
3. ans einer oder mehreren durch das Königliche !

Provinzial -Schulcolleginm zu ernennenden Handarbeits-

Ausgegeben zu Düsseldorf am 16. November 1878.

Jahrgang 1878.
lehrerinnen, bezw. Schulvorsteheriuueu.

H. 2. Die Prüfungen finden jährlich im Frühjahr
und Herbst iu Verbindung mit den Prüfungen für Leh¬
rerinnen an Volks- und höheren Mädchenschulen statt.

Die Termine werden zu Ausaug jedes Jahres durch
die Amtsblätter, sowie durch die Cöluische uud Elber-
selder Zeitung veröffentlicht.

H. 3. Zu dieser Prüfung werden zugelassen:
I. Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung zur

Ertheiluug von Schulunterricht vorschriftsmäßignachge¬
wiesen haben,

2. sonstige Bewerberinnen, welche das 18. Lebensjahr
vollendet haben und sich über die erforderliche Vorbil¬
dung ausweisen können.

H. 4. Die Anmeldung muß 4 Wochen vor dein Prü¬
fungstermin bei dem Königlichen Provinzial-Schnleolle-
gium erfolgen.

Der Meldung sind beizufügen:
I. der Geburtsschein,
2. ein Gesundheits-Attest,
3. ein Zeugniß über die erworbene Schul-, bezw.

Lehrerinnenbildung,
4. ein von der Ortspolizeibehörde,bezw. von dem

Ortsschulvorstaude ausgestelltes Zeuguiß über die Füh¬
rung der Bewerberin und deren sittliche Befähigung
zum Lehrberuf,

5. der selbstgefertigte Lebenslauf.
H. 5. Die von dem Königlichen Provinzial-Schnleol-

legium zugelassenen Bewerberinnenerhalten kurz vor
dem Prüfungstermin die nähere Gestellnngs-Ordre.

H. 6. Die Prüfung ist eine praktische und eine theo¬
retische.

H. 7. Für die praktische Prüfung hat die Bewerberin
im Prüfungstermine selbst vorzulegen und als selbst
gefertigt zu bezeugen:

I. ein schulgerecht geuühtes Mannsfaltenhemd,
2. ein Franenhemd,
3. ein Paar selbst gestrickte Strümpfe,
4. ein Tuch mit Buchstaben, sowohl Kreuzstich, als

gestickt,
5. ein Stopftuch mit einer gewöhnlichen Leinwand-

nnd einer Köperstopfe.
Diese Arbeiten sind nicht ganz zu'vollenden, damit

nach Anweisung der Prüfnngs - Commission und unter
Aussicht derselbe» in der Arbeit fortgefahren werden
kann.



§. 8. Die theoretische Prüfung besteht:

1. in einer Probeleetiou, welche Bewerberin in einer

Klasse der höheren Töchterschule abzulegen hat,

2. in einer mündlichen Prüfung, in welcher Bewerbe¬

rin ihre Bekanntschaft mit dem methodischen Unterrichts¬

gange in weiblichen Handarbeiten sowie mit den allge¬
meinen Grundsätzen der Pädagogik nnd Schuldisciplin

darznthnn hat.
Bewerberinnen, welche die Lehrerinnenprüfung nicht

abgelegt haben, müssen außerdem einen deutschen Aussatz

anfertigen, um sich über den Standpunkt ihrer allgemei¬

nen Bildung auszuweisen. Das Thema sür diesen Aus¬

satz ist so zu wählen, daß hinreichende Bekanntschast mit
dem Stoffe bei den Bewerberinnen vorausgesetzt werden
kann.

tz. 9. Jede Bewerberin hat eine Prüfungsgebühr von

6 Mark zu entrichten.

tz. 10. Auf Gruud der bestandenen Prüfung erhal¬

ten die Bewerberinnen das Zeugniß, daß sie zur An¬

stellung als Handarbeitslehrerinnen an mittleren uud

höheren Mädchenschulen befähigt seien.

Coblenz, den 10. September 1873.

Königliches Provinzial-Schnleollegium: v. Neese.
IL74 1276. Der bisherige Superintendent Rndolph

Rocholl zn Gvttingen ist auf Grund der Bestimmungen
der General-Concession vom 23. Juli 1845 als Pastor

für die in Radevormwald bestehende kirchliche Gemeinde
der von der Gemeinschaft der evangelischen Landeskirche

sich getrennt haltenden Lutheraner berufen worden, was
nach vorschriftsmäßig nachgewiesener Qnalisication hier¬

durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Coblenz, den 7. November 1878.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz: v. Bardeleben.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung.

1275. 1234. Gesetz, betreffend die Abändernng der
Gewerbeordnnng.Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von
Preußen?e.

verordne» im Namen des Reichs, nach erfolgter Zu¬

stimmung des Bnndesraths nud des Reichstags, was folgt:
Artikel 1. An Stelle des Titels der Gewerbe¬

ordnung treten nachfolgende Bestimmnngen:
Titel VII.

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge,
Fabrikarbeiter).

1. Allgemeine Verhältnisse.

H. 105. Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den

selbständigen Gewerbetreibenden nnd den gewerblichen

Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz be¬

gründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Ueber-

«inUÄlstl'b H.'w ' -
Znm Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die

Gewerbetreibenden die Arbeiter nicht verpflichten. Ar¬
beiten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebes einen

Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen

nnter die vorstehende Bestimmnng nicht.

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landes-

regiernngen.

K. 106. Gewerbetreibende, welchen die bürgerlichen

Ehrenrechte aberkannt sind, dürfen, so lauge ihnen diese

Recht? entzogen bleiben, mit der Anleitung vvn Arbeitern

nnter achtzehn Jahren sich nicht befassen.
Die Entlassnng der dem vorstehenden Verbot zuwider

beschäftigten Arbeiter kanu polizeilich erzwungen werde».

K. 107. Perfvnen unter einundzwanzig Jahren dürfen,

soweit reichsgesetzlich nicht ein Anderes zugelassen ist,

als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem

Arbeitsbnche versehen sind. Bei der Annahme solcher

Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeitsbuch einzufordern.

Er ist verpflichtet, dasselbe zn verwahren, aus amtliches

Verlangen vorznlegen nud nach rechtmäßiger Lösnng des

Arbeitsverhältnisses dem Arbeiter wieder ansznhändigen.

Ans Kinder, welche znm Besuche der Volksschule ver¬

pflichtet sind, finden vorstehende Bestimmungen keine An¬
wendung.

Z. 108. Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch

die Polizeibehörde desjenigen Ortes, an welchem er zn

letzt seinen dauernden Aufenthalt gehabthat, kosten- und

stempelfrei ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt auf An¬

trag oder mit Znstimmnng des Vaters oder Vormundes;

ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen, so kann

die Gemeindebehörde die Znstimmnng desselben ergänzen.

Vor der Ausstellung ist nachzuweisen, daß der Arbeiter

zum Besuche der Volksschule nicht mehr verpflichtet ist,

nnd glaubhaft zu machen, daß bisher ein Arbeitsbuch

für ihn noch nicht ausgestellt war.
Z. 109. Weuu das Arbeitsbuch vollständig ausge¬

füllt oder nicht mehr brauchbar, oder wenn es verloren

gegangen oder vernichtet ist, so wird an Stelle desselben

ein nenes Arbeitsbuch ausgestellt. Die Ausstellung er¬

folgt dnrch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, an

welchem der Inhaber des Arbeitsbuches zuletzt seiueu

dauernde» Aufenthalt gehabt hat. Das ansgefüllte oder

nicht mehr brauchbare Arbeitsbuch ist durch eiueu amt¬

lichen Vermerk zu schließen.
Wird das nene Arbeitsbuch an Stelle eines nicht

mehr branchbaren, eines verloren gegangenen oder ver¬
nichteten Arbeitsbuches ausgestellt, so ist dies dariu zu

vermerken. Für die Ausstellung kann in diesem Falle

eine Gebühr bis zn fünfzig Pfennig erhoben werden.
§. 110. Das Arbeitsbuch (Z. 108) muß deu Name»

des Arbeiters, Ort, Jahr uud Tag feiner Geburt, sowie

seine Unterschrift enthalten. Die Ausstellung erfolgt

unter dem Siegel und der Unterschrift der Behörde.

Letztere hat über die von ihr ausgestellten Arbeitsbücher

ein Verzeichniß zu führen.

Die Einrichtnng der Arbeitsbücher wird dnrch deu

Reichskanzler bestimmt.
H. 111. Bei dem Eintritte des Arbeiters in das

Arbeitsverhältniß hat der Arbeitgeber an der dafür be¬

stimmten Stelle des Arbeitsbuches die Zeit des Ein¬

trittes nnd die Art der Beschäftigung, am Ende des

Arbeitsverhältnisses die Zeit des Austrittes nnd, wenn



die Beschäftigung Aenderungen erfahren hat, die Art

der letzten Beschäftigung des Arbeiters einzntrageu.

Die Eintragungen sind mit Dinte zn bewirken und

von dein Arbeitgeber zn unterzeichnen. Sie dürfen nicht

mit einem Merkmal versehen fein, welches den Inhaber

des Arbeitsbuches günstig oder nachtheilig zn kennzeichnen

bezweckt.

Die Eiutraguug eines Urtheils über die Führung oder

die Leistungen des Arbeiters nnd sonstige durch dieses

Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder Vermerke in

oder an dein Arbeitsbuchs sind unzulässig.

Z. 112. Ist das Arbeitsbuch bei dem Arbeitgeber

unbrauchbar geworden, verloren gegangen oder ver¬

nichtet, oder sind von dem Arbeitgeber unzulässige Ein¬

tragungen oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuchs

gemacht, oder wird von dem Arbeitgeber ohne recht¬

mäßigen Grund die Aushändigung des Arbeitsbuches

verweigert, so kauu die Ausstellung eines neuen Arbeits¬
buches auf Kosteu des Arbeitgebers beansprucht werden.

Ein Arbeitgeber, welcher das Arbeitsbuch seiner ge¬

setzlichen Verpflichtung zuwider nicht rechtzeitig ausge¬

händigt oder die vorschriftsmäßigen Eintragungen zu

machen unterlassen oder unzulässige Eintragungen oder

Vermerke gemacht hat, ist dem Arbeiter entschädignngs-

pflichtig. Der Anspruch ans Entschädigung erlischt, wenn

er nicht innerhalb vier Wochen nach seiner Entstehung

im Wege der Klage oder Einrede geltend gemacht ist.
Z. 113. Beim Abgange können die Arbeiter ein Zeug¬

niß über die Art und Dauer ihrer Beschäftigung fordern.

Dieses Zenguiß ist auf Verlangen der Arbeiter auch

auf ihre Führung auszudehueu.

Z. 114. Auf Autrag des Arbeiters hat die Orts-

polizeibehörde die Eintragung in das Arbeitsbuch nnd

das dem Arbeiter etwa ausgestellte Zeugniß kosten- und

stempelsrei zu beglaubige».
Z. 115. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die

Löhne ihrer Arbeiter baar in Reichswährnng auszu¬

zahlen.

Sie dürfen denselben keine Waare kreditire». Die

Verabfolgung von Lebeusmitteln an die Arbeiter fallt,

sofern sie zn einem die Anschafsnngskosteu uicht über¬

steigenden Preise erfolgt, unter die vorstehende Bestim¬

mung nicht; anch können den Arbeitern Wohnung,

Fenernng, Landnutzung, regelmäßige Beköstigung, Arz¬

neien und ärztliche Hülfe, sowie Werkzeuge und Stoffe

zu den ihnen übertragenen Arbeiten unter Anrechnung

bei der Lohnzahlung verabfolgt werden.

Z. 116. Arbeiter, deren Forderungen in einer dem

Z. l15 zuwiderlaufenden Weife berichtigt worden sind,

können zu jeder Zeit Zahlung uach Maßgabe des 8- 115

verlangen, ohne daß ihnen eine^Einrede aus dem au

Zahlüugsstatt Gegebenen entgegengesetzt werden kaun.

Letzteres fällt, soweit es noch bei dem Empfänger^ vor-
haudeu oder dieser daraus bereichert ist, derjenigen Hülfs¬

kasse zn, welcher der Arbeiter angehört, in Ermange¬

lung einer solchen einer anderen znin Besten der Arbeiter
an dem Orte bestehenden, von der Gemeindeb'ehörde zn

bestimmenden Kasse nnd in deren Ermangelung der Orts¬

armenkasse.

Z. 117. Verträge, welche dem ß. 115 zuwiderlaufen,

sind nichtig.

Dasselbe gilt von Verabredungen zwischen den Ge¬

werbetreibenden nnd den vou ihnen beschäftigten Arbeitern

über die Entnahme der Bedürfnisse der letzteren aus
gewissen Verkaufsstellen, sowie überhaupt über die Ver¬

wendung des Verdienstes derselben zu einem anderen

Zweck als zur Betheiligung an Einrichtungen zur Ver¬
besserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien.

tz. 118. Forderungen für Waare», welche dem K. 115

zuwider kreditirt worden find, können von dem Gläubiger

weder eingeklagt, noch durch Anrechnung oder sonst

geltend gemacht werden, ohne Unterschied, ob sie zwischen
den Betheiligten nnmittelbar entstanden oder mittelbar

erworben sind. Dagegen fallen dergleichen Forderungen

der in H. 116 bezeichneten Kasse zu.

H. Ilö. Den Gewerbetreibenden im Sinne der ZK.

115 bis 118 sind gleich zu achten deren Familienglieder,

Gehülfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und
Faktoren, sowie andere Gewerbetreibende, bei deren Ge¬

schäft eine der hier erwähnte» Personen unmittelbar

oder mittelbar betheiligt ist.

Unter den in HZ. 115 bis 113 bezeichneten Arbeitern

werden anch diejenigen Personen verstanden, welche für

bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeitsstätten

der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse

beschäftigt siud.

K. 130. Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet,

bei der Beschäftigung von Arbeiter» u»ter achtzeh»

Jahren die durch das Alter derselben gebotene besondere

Rücksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen.

Sie habe» ihre» Arbeitern unter achtzeh» Jahren,

welche eine von der Gememdebehörde oder voin Staate

als Fortbildungsschule auerkauute Unterrichtsaustalt be¬

suchen, hierzu die, erforderlichenfalls vo» der zuständige»

Behörde festzusetzende Zeit zn gewähren. Für Arbeiter

uuter achtzehn Jahren kami die Verpflichtung zum Be¬

suche einer Fortbildungsschule, soweit die Verpflichtung

nicht landesgesetzlich besteht, durch Ortsstatnt (H. 142)

begründet werden.

Die Gewerbeuuteruehmer sind endlich verpflichtet, alle

diejenigen Einrichtungen herzustellen nnd zn nuterhalten,

welche mit Rücksicht auf die besoudere Beschaffenheit des
Gewerbebetriebes und der Betriebsstätte zu thunlichster

Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Gesundheit noth-

we»dig sind. Darüber, welche Einrichtnngen für alle

Anlagen einer bestimmten Art herzustelle» sind, können
dnrch Beschluß des Bundesraths Vorschriften erlasse»

werde». Soweit solche nicht erlassen sind, bleibt es de»

nach den Landesgesetzen znstcmdigen Behörde» überlassen,

die erforderlichen Bestimmungen zn treffen.

H. 120^. Streitigkeiten der selbständige» Gewerbe¬

treibenden mit ihren Arbeiter», die ans den Antritt, die

Fortsetzung oder Aushebung des Arbeitsverhältuisses, auf

die gegeufeitigeu Leistiiuge» aus demselben, auf die Er-

theiluttg oder den Inhalt der Arbeitsbücher oder Zeug¬

nisse sich beziehe^ siud, soweit für diese Angelegenheiten



besondere Behörden bestehen, bei diesen zur Entscheidung

zu bringen.

Insoweit solche besondere Behörden nicht bestehen, er¬

folgt die Entscheidung durch die Gemeindebehörden

Gegen diese Entscheidung steht die Berufung auf deu
Rechtsweg binnen zehn Tagen offen; die vorlaufige Voll¬

streckung wird durch die Berufung nicht aufgehalten.

Durch Ortsstatut (Z. 142) können an Stelleder gegen¬

wärtig hierfür bestimmten Behörden Schiedsgerichte mit

der Entscheidung betraut werden. Dieselben sind durch
die Gemeindebehörde unter gleichmäßiger Zuziehung von

Arbeitgebern und Arbeitern zu bilden.

2. Verhältnisse der Gesellen und Gehülfen. '
Z. 121. Geselle» und Gehülfen find verpflichtet, den

Anordnungen der Arbeitgeber in Beziehung auf die ihueu

übertragenen Arbeiten nnd auf die häuslichen Einrich¬

tungen Folge zu leisten; zu häuslichen Arbeiten sind sie

nicht verbunden.

Z. 122. Das Arbeitsverhältniß zwischen^den Gesellen

oder Gehülfen nnd ihren Arbeitgebern kann, wenn nicht
ein Anderes verabredet ist, durch eiue jedem Theile frei¬

stehende, vierzehn Tage vorher erklärte Aufkündigung

gelöst werden.

K. 123. Vor Ablanf der vertragsmäßigen Zeit nud

ohne Aufkündigung können Gesellen und Gehülfen ent¬
lassen werden:

1. wenn sie bei Abschluß des Arbeitsvertrages den

Arbeitgeber durch Vorzeigung salscher oder verfälschter

Arbeitsbücher oder Zeugnisse hintergangeu oder ihu über

das Bestehen eines anderen, sie gleichzeitig verpflichten¬

den Arbeitsverhältnisses in einen Irrthum versetzt haben;
2. wenn sie eines Diebstahls, einer Entwendung, einer

Unterschlagung, einss Betruges oder eines liederlichen

Lebenswandels sich schuldig macheu;

3. wenn sie die Arbeit unbefugt verlasse» haben oder

sonst den nach dem Arbeitsvertrage ihnen obliegenden

Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern;

4. wenn sie der Verwarnung ungeachtet mit Feuer
nud Licht unvorsichtig umgehen;

5. wenn sie sich Thätlichkeiten oder grobe Beleidi¬

gungen gegen den Arbeitgeber oder seine Vertreter oder

gegen die Familienangehörigen des Arbeitgebers oder

seiner Vertreter zu Schulden kommen lassen;

6. wenn sie einer vorsätzlichen oder rechtswidrigen
Sachbeschädigung zum Nachtheil des Arbeitgebers oder

eines Mitarbeiters sich schuldig macheu;

7. wenn sie Familienangehörige des Arbeitgebers oder

seiner Vertreter oder Mitarbeiter zu Handlungen ver¬

leiten oder mit Familienangehörigen des Arbeitgebers

oder seiner Vertreter Handlungen begehen, welche wider
die Gesetze oder die guten Sitten verstoßen:

8. wenn sie zur Fortsetzuug der Arbeit unfähig oder
mit einer abschreckenden Krankheit behaftet sind.

In den unter Nr. 1 bis 7 gedachten Fällen ist die

Entlassung nicht mehr zulässig, weuu die zu Grunde

liegenden Thatsachen dem Arbeitgeber länger als eine
Woche bekannt sind.

Inwiefern iu den nnter Nr. 8 gedachten Fällen dem

Entlassenen ein Anspruch auf Entschädigung zustehe, ist

nach dem Inhalt des Vertrages nnd nach den allge¬

meinen gesetzlichen Vorschriften zu beurtheilen.

ß. 124. Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und

ohne Aufkündigung können Gesellen und Gehülfen die

Arbeit verlassen:

1. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden;
2. weuu der Arbeitgeber oder feine Vertreter sich

Thätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen die Ar¬

beiter oder gegen ihre Familienaugehörigeu zu Schulden

kommen lassen;
3. wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter oder

Familienangehörige derselben die Arbeiter oder deren

Familienangehörige zu Handlungen verleiten oder mit

den Familienaugehörigeu der Arbeiter Haudluugeu be¬

gehen, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten

laufen;

4. wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldigen

Lohn nicht in der beduugeueu Weise auszahlt, bei Stück¬

lohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt,

oder wenn er sich widerrechtlicher Uebervortheilungen

gegen sie schuldig macht;

5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit das Leben oder

die Gesundheit der Arbeiter einer erweislichen Gefahr

ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Arbeits¬

vertrages nicht zu erkennen war.
In den nnter Nr. 2 und 3 gedachten Fällen ist der

Austritt aus der Arbeit uicht mehr zulässig, weuu die

zu Grunde liegenden Thatsachen dem Arbeiter länger
als eine Woche bekannt siud.

Z. 125. Ein Arbeitgeber, welcher eiueu Gesellen oder

Gehülfen verleitet, vor rechtmäßiger Beendigung des

Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, ist dein

früheren Arbeitgeber für den dadnrch entstehenden Scha¬

den als Selbstschuldner mitverhaftet. In gleicher Weise

haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Ge¬

hülfen annimmt oder behält, von dem er weiß, daß

derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch ver¬

pflichtet ist.

3. Lehrlingsverhältnisse.

K. 126. Der Lehrherr ist verpflichtet, den Lehrling
in den bei seinem Betriebe vorkommenden Arbeiten des '

Gewerbes iu der durch den Zweck der Ausbildung ge¬

botenen Reihenfolge und Ausdehnung zu unterweisen.

Er mnß entweder selbst oder durch einen geeigneten,

ausdrücklich dazn bestimmten Vertreter die Ausbildung

des Lehrlings leiteu. Er darf dem Lehrling die zu

seiner Ausbildung und zum Besuche des Gottesdienstes

an Sonn- und Festtagen erforderliche Zeit nnd Gelegen¬

heit durch Verwendung zu anderen Dienstleistungen nicht

entziehen. Er hat den Lehrling zur Arbeitsamkeit nud

zu guten Sitte» anzuhalten und vor Ausschweifungen

zn bewahren.

§. 127. Der Lehrling ist der väterlichen Zucht des

Lehrherru unterworfen. Demjenigen gegenüber, welcher
an Stelle des Lehrherrn seine Ausbildung zu leite» hat,

ist er zur Folgsamkeit verpflichtet.

tz. 128. Das Lehrverhältniß kann, wenn eiue längere



Frist nicht vereinbart ist, während der ersten vier Wochen

»ach Beginn der Lehrzeit durch einseitigen Rücktritt auf¬

gelöst werden. Eiue Vereinbarung, wvnach diese Probe¬

zeit mehr als drei Monate betragen soll, ist nichtig.
Nach Ablauf der Probezeit kann der Lehrliug vor

Beendigung der verabredeten Lehrzeit entlassen werden,

wenn einer der im tz. 123 vorgesehenen Fälle ans ihn
Anwendimg findet.

Bon Seiten des Lehrlings kann das Lehrverhältniß
«ach Ablans der Probezeit aufgelöstwerden:

1. wenn einer der im tz. 124 unter Nr. l, 3 bis 5
vorgesehenen Fälle vorliegt;

2. wenn der Lehrherr seine gesetzlichen Verpflichtungen

gegen den Lehrling in einer die Gesundheit, die Sitt¬

lichkeit oder die Ausbildung des Lehrlings gefährdenden
Weise vernachlässigt, oder das Recht der väterlichen Zucht

mißbraucht oder zur Erfüllung der ihn, vertragsmäßig
obliegenden Verpflichtungen unfähig wird.

Der Lehrvertrag wird dnrch den Tod des Lehrlings
aufgehoben. Dnrch den Tod des Lehrherrn gilt der
Lehrvertrag als aufgehoben,foferu die Aufhebung inner¬
halb vier Wochen geltend gemacht wird.

§. 129. Bei Beendigung des Lehrverhältuisses hat

der Lehrherr dem Lehrling unter Angabe des Gewerbes,

in welchem der Lehrling unterwiesen worden ist, über

die Dauer der Lehrzeit und die während derselben er¬

worbenen Kenntnisse nnd Fertigkeiten, sowie über sein
Betragen ein Zeugniß auszustellen, welches von der Ge¬

meindebehörde kosten- und stempelfrei zu beglaubigen ist.

An Stelle dieser Zeugnisse können, wo Innungen oder

andere Vertretungen der Gewerbetreibenden bestehen, die
veil diesen ausgestellten Lehrbriefe treten.

H. 130. Verläßt der Lehrling in einem dnrch dies

Gesetz nicht vorgesehenen Falle ohne Zustimmung des

Lehrherrn die Lehre, so kaun letzterer den Anspruch auf

Rückkehr des Lehrlings nur geltend machen, wenn der

Lehrvertrag schriftlich geschlossen ist. Die Polizeibehörde

tann in diesem Falle ans Antrag des Lehrherrn den

Lehrling anhalten, so lange in der Lehre zu verbleiben,

als durch gerichtliches Urtheil das Lehrverhältniß nicht

für aufgelöst erklärt ist. Der Antrag ist nur zulässig,

Ivenu er biuuen einer Woche nach dem Austritte des

Lehrlings gestellt ist. Im Falle der Weigerung kann

die Polizeibehörde den Lehrling zwangsweise zurückführen

lassen, oder durch Androhung vvu Geldstrafe bis zu

iünfzig Mark oder Haft bis zu fünf Tageu zur Rück¬
kehr ihn anhalten.

131. Wird von dem Vater oder Vormund für

den Lehrling, oder, foferu der letztere großjährig ist, vou

ihm selbst dem Lehrherrn die schriftliche Erklärung ab¬
gegeben, daß der Lehrling zu einem anderen Gewerbe

oder audereu Berufe übergehen werde, so gilt das Lehr¬

verhältniß, wenn der Lehrling nicht früher entlassen

wird, nach Ablauf Vvu vier Wochen als aufgelöst. Den

Grund der Auflösung hat der Lehrherr in dein Arbeits¬
buche zu vermerken.Binnen nenn Monaten nach der Auflösung darf der
Lehrling in demselben Gewerbe von einem anderen

Arbeitgeber ohne Zustimmung des früheren Lehrherrn

nicht beschäftigt werden.

Z. 132. Erreicht das Lehrverhältniß vor Ablans der

verabredeten Lehrzeit sein Ende, so kann von dem Lehr¬

herrn oder von dem Lehrling ein Anspruch auf Ent¬
schädigung nnr geltend gemacht werden, wenn der Lehr¬

vertrag schriftlich geschlossen ist. In den Fällen des K.

123 Abs. 1 nnd 4 kann der Anspruch nur geltend ge¬

macht werden, wenn dieses in dem Lehrvertrage nnter

Festsetzung der Art nnd Höhe der Entschädigung ver¬
einbart ist.

Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er

nicht innerhalb vier Wochen nach Auflösung des Lehr¬

verhältuisses im Wege der Klage oder Einrede geltend

gemacht ist.

K. 133. Ist von dem Lehrherrn das Lehrverhältniß

ausgelöst worden, weil der Lehrling die Lehre nnbesngt

verlassen hal, so ist die von dem Lehrherrn beanspruchte

Entschädigung, wenn in dem Lehrvertrage ein Anderes

nicht ansbednngen ist, auf einen Betrag festzusetzen,
welcher für jedeu auf den Tag des Vertragsbruches

folgenden Tag der Lehrzeit, höchstens aber für sechs

Monate, bis auf die Hälfte des iu dem Gewerbe des

Lehrherrn den Gesellen oder Gehülfeu ortsüblich gezahl¬
te!? Lohnes sich belaufen darf.

Für die Zahlung der Entschädigung sind als Selbst-

schulduer mitverhaftet der Vater des Lehrlings sowie

derjenige Arbeitgeber, welcher den Lehrling zum Verlassen

der Lehre verleitet oder welcher ihn in Arbeit genommen

hat, obwohl er wußte, daß der Lehrling zur Fortsetzung

eines Lehrverhältnisses noch verpflichtet war. Hat der

Entschädigungsberechtigte erst nach Auslösung des Lehr¬

verhältnisses von der Person des Arbeitgebers, welcher

den Lehrling verleitet oder in Arbeit genommen hat,

Kenntniß erhalten, so erlischt gegen diese der Entschädi¬

gungsanspruch erst, wenn derselbe nicht innerhalb vier

Wochen nach erhaltener Kenntniß geltend gemacht ist.

4. Verhältnisse der Fabrikarbeiter.

Z. 134. Anf Fabrikarbeiter finden die Bestimmungen der

ZS. 121 bis 125 oder, wenn die Fabrikarbeiter als Lehr¬

linge anzusehen sind, die Bestimmungen der §§. 126 bis

133 Anwendung.

Z. 135. Kinder nnter zwölf Jahren dürfen in Fabriken

nicht beschäftigt werden.

Die Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren

darf die Daner von sechs Stunden täglich nicht über
schreiten.

Kinder, welche zum Besuche der Volksschule verpflichtet

sind, dürfeu in Fabrikeu uur daun beschäftigt werden,

wenn sie in der Volksschule oder iu einer von der

Schulanfsichtsbchörde genehmigten Schnle nnd nach einem

von ihr genehmigten Lehrplane einen regelmäßigen

Unterricht von mindestens drei Stunden täglich ge¬
nießen.

Jnnge Lente zwischen vierzehn nnd ssechszehn Jahren

dürfen in Fabriken nicht länger als 10 Stunden täglich

beschäftigt werden.
Wöchnerinnendürfen während drei Wochen nach ihrer



Niederkunft nicht beschäftigt werden.

Z. 136. Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter
(H. 135) dürfen nicht vor 5'/s Uhr Morgens beginnen

nnd nicht über Uhr Abends dauern. Zwischen den

Arbeitsstunden müssen au jedem Arbeitstage regelmäßige

Pauseu gewährt werden. Die Pausen müssen für Kin¬

der eine halbe Stunde, für juuge Leute zwischen vier¬

zehn nnd sechszehn Jahren Mittags eine Stunde, sowie

Vormittags und Nachmittags je eine halbe Stunde min¬

destens betragen.

Während der Pansen darf den jugendlichen Arbeitern

eine Beschäftigung in Vem Fabrikbetriebe überhaupt uicht

und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann

gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Theile

des Betriebes, in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt

sind, für die Zeit der Pansen völlig eingestellt werden.

An Sonn- und Festtagen, sowie während der von dem

ordentlichen Seelsorger für den Katechnmenen- nnd Kon¬

firmanden-, Beicht- nnd Kvmmnnion-Unterricht bestimmten

Stunden dürfen jugendliche Arbeiter uicht beschäftigt
werden.

Z. 137. Die Beschäftigung eines Kindes in Fabriken

ist nicht gestattet, wenu dem Arbeitgeber uicht zuvor für

dasselbe eiue Arbeitskarte eingehändigt ist. Eines Arbeits¬

buches bedarf es daneben nicht.
Die Arbeitskarten werden ans Antrag oder mit Zu¬

stimmung des Vaters oder Vormundes durch die Orts¬

polizeibehörde kosten- uud stempelfrei ausgestellt; ist die

Erklärung des Vaters nicht zn beschaffen, so kann die

Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen.

Sie haben den Namen, Tag und Jahr der Geburt sowie

die Religion des Kindes, den Namen, Stand und letzten

Wohnort des Vaters oder Vormundes und außerdem

die zur Erfüllung der gesetzlichen Schulpflicht (A. 135)

getroffenen Einrichtungen anzugeben.

Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren,

ans amtliches Verlangen jederzeit vorzulegen und am

Ende des Arbeitsverhältuisses dem Vater oder Vormund

wieder auszuhändigen. Ist die Wohnung des Vaters

nicht zu ermitteln, so erfolgt die Zustellung der Arbeits¬
karte an die Mutter oder den sonstigen nächsten Ange¬

hörigen des Kindes.

K. 138. Sollen jugendliche Arbeiter in Fabriken be¬

schäftigt werden, so hat der Arbeitgeber vor dem Beginn

der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine schriftliche

Anzeige zu machen.

In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an

welchen die Beschäftigung stattfinden soll, Beginn nnd

Ende der Arbeitszeit uud der Pause», sowie die Art

der Beschäftigung anzugeben. Eine Aenderung hierin

darf, abgesehen vou Verschiebungen, welche durch Er¬

setzung behinderter Arbeiter für einzelne Arbeitsschichten

nothwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende

' weitere Anzeige der Behörde gemacht ist.
In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen,

daß in den Fabrikräumen, in welchen jugendliche Arbei¬

ter beschäftigt werden, an einer in die Angen fallenden

Stelle ein Verzeichniß der jugendlichen Arbeiter unter

Augabe ihrer Arbeitstage sowie des Beginns und Endes

ihrer Arbeitszeit und der Pansen ausgehängt ist. Ebech
hat er dafür zn sorgen, daß in den bezeichneten Räum«

eine Tafel ausgehängt ist, welche in der von der Zen¬

tralbehörde zu bestimmenden Fassung nnd in deutlicher
Schrift einen Auszug aus deu Bestimmungen über die

Beschäftigung jugendlicher Arbeiter enthält.

Z. 139. Wenn Naturereiguisse oder Uuglückssälle de»

regelmäßigen Betrieb einer Fabrik unterbrochen habe»
so können Ausnahmen von den in H. 135 Abs. 2 bis

4 und in Z. 136 vorgesehenen Beschränkungen auf di

Dauer von vier Wochen durch die höhere Verwaltungs¬

behörde, auf längere Zeit durch deu Reichskanzler nach¬
gelassen werden. In dringenden Fällen solcher Ach

sowie zur Verhütung von Unglücksfällen kann die Orts

Polizeibehörde, jedoch höchstens auf die Dauer vou vier

zehu Tagen, solche Ausnahmen gestatten.

Wenn die Natur des Betriebes oder Rücksichten aus

die Arbeiter in einzelnen Fabriken es erwünscht erscheine,

lassen, daß die Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter ii

einer anderen als der durch Z. 136 vorgesehenen Weis

geregelt wird, so kann auf besonderen Antrag eine ander

weite Regelung hinsichtlich der Pansen durch die höher

Verwaltungsbehörde, im übrigen dnrch den Reichskanzl'

gestattet werden. Jedoch dürfen in solchen Fällen di

jugendlichen Arbeiter nicht länger als sechs Stunde!

beschäftigt werden, wenn zwischen den Arbeitsstunde,

nicht Pansen von zusammen mindestens einstündige

Dauer gewährt werden.
Die auf Grnud vorstehender Bestimmnngen zu treffe»

deu Verfügungen müssen schriftlich erlassen werden.

Z. 139-r. Dnrch Beschluß des Buudesraths kann d>

Verwendung vou jugendlichen Arbeitern sowie von A

beiterinuen für gewisse Fabrikationszweige, welche mi

besonderen Gefahren für Gesundheit oder SittlW

verbunden sind, gänzlich untersagt oder von besondere

Bedingungen abhängig gemacht werden. Jnsbesondu

kann für gewisse Fabrikationszweige die Nachtarbeit d

Arbeiterinnen untersagt werden.

Durch Beschluß des Buudesraths können für Spinner!

en, für Fabriken, welche mit nnnnterbrochenem Fm
betrieben werden, oder welche sonst dnrch die Art d!

Betriebes ans eine regelmäßige Tag- und Nachtack

augewiesen sind, sowie für solche Fabriken, deren Betril

eine Eintheilung in regelmäßige Arbeitsschichten v»

gleicher Dauer nicht gestattet oder seiner Natnr na

ans bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist, Ansnahm
von den in Z. 135 Abs. 2 bis 4 nnd in Z. 136 vorg

sehenen Beschränkungen nachgelassen werden. Jed«

darf in solchen Fällen die Arbeitszeit für Kinder d

Dauer von sechsnnddreißig Stunden nnd für junge Leu

die Dauer vou sechszig, in Spinnereien von sechsun

sechszig Stunden wöchentlich nicht überschreiten.

Die dnrch Beschluß des Bundesraths getroffenen B

stimmnngen sind dem nächstfolgenden Reichstag M'z>

legen. Sie sind anßer Kraft zusetzen, wenn der Reich
tag dies verlangt.

H. 139l>. Die Aufsicht über die Ausführung d
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Bestimmungen der Zß. 135 bis 139^ sowie des Z. 120

Abs. 3 in seiner Anwendung aus Fabriken ist ausschließ-

jch oder uebeu den ordentlichen Polizeibehörden beson¬
deren von den Landesregierungen zu ernennenden Be¬
amten zu übertragen. Denselben stehen bei Ausübung

,ieser Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizei-

iehördeu, insbesondere das Recht zur jederzeitigen Revi¬
sion der Fabriken zu. Sie sind, vorbehaltlich der

Zlnzeige vou Gesetzwidrigkeit«!», znr Geheimhaltung der
amtlich zn ihrer Kenntniß gelangenden Geschäfts- nnd

Betriebsverhältnisse der ihrer Revision unterliegenden

Fabriken zu verpflichten.

Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisfe zwischen

diesen Beamten und den ordentlichen Polizeibehörden

bleibt der verfassungsmäßigen Regelung in den einzelnen
Bmidesstaaten vorbehalten.

Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über

ihre amtliche Thätigkeit zu erstatten. Diese Jahresbe^
richte oder Auszüge aus denselben sind dem Buudesrath

„iid dem Reichstag vorzulegen.

Auf Antrag der Landesregierungen kann für solche

Bezirke, in welchen Fabrikbetriebe gar nicht oder nur in

geringein Umfange vorhanden sind, durch Beschluß des

Bnndesraths vou der Austeilung besonderer Beamten

abgesehen werden.

Die ans Grund der Bestimmungen der ZZ. 135 bis

Mü. sowie des Z. 12V Abs. 3 in seiner Anwendung

auf Fabriken anszusührenden amtlichen Revisionen müssen

die Arbeitgeber zu jeder Zeit, uamentlich anch in der

Nacht, während die Fabriken im Betriebe sind, ge¬
statten.

Artikel 2. An Stelle der nachstehend bezeichneten

Vorschriften der Gewerbeordnung treten die folgenden

Bestimmungen:

1. an Stelle des Z. 146:

Mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark uud im Uu-

vermögenssalle mit Gefängniß bis zn sechs Monaten

werden bestraft:

1. Gewerbetreibende, welche bei der Zahluug des

Lohnes oder bei dem Verkaufe vou Waareu an die Ar¬

beiter dem Z. 115 zuwiderhandeln;

2. Gewerbetreibende, welche den §§. 135, 136

oder den auf Grund der ZK. 139, 139a getroffenen Ver¬

fügungen zuwider Arbeiterinnen oder jugendlichen Arbei¬

tern Beschäftigung geben.

Die Geldstrafen fließen der im Z. 116 bezeichneten

Kasse zn.
2. an Stelle des ersten Absatzes des Z. 147:

Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Un-

vmnögenssalle mit Haft wird bestraft:

1. wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Ge¬

werbes, zu dessen Beginn eine besondere Polizeiliche

Genehmigung (Konzession, Approbation, Bestallung) er¬

forderlich ist, ohne die vorschriftsmäßige Genehmigung

unternimmt oder fortsetzt, oder von den in der Genehmi¬

gung festgesetzten Bedingungen abweicht;

2. wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Rücksicht

auf die Lage oder Beschaffenheit der Betriebsstätte oder

des Lokals eine besondere Genehmigung erforderlich ist

<M. 16 und 24), ohne diese Genehmigung errichtet,

oder die wesentlichen Bedingungen, nnter welchen die

Genehmigung ertheilt worden, nicht innehält, oder ohne

neue Genehmigung eine wesentliche Veränderung der
Betriebsstätte oder eine Verlegung des Lokals oder eine

wesentliche Veränderung in dem Betriebe der Anlage
vornimmt;

3. wer, ohne hierzu approbirt zu sein, sich als Arzt

(Wnndarzt, Augenarzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Thier¬

arzt) bezeichnet oder sich einen ähnlichen Titel beilegt,
dnrch den der Glauben erweckt wird, der Inhaber des¬

selben sei eine geprüfte Medizinalperson;

4. wer der Aufforderung der Behörde ungeachtet den

Bestimmungen des Z. 120 zuwiderhaudelt.

3. an Stelle des ersten Satzes des H. 148:

Mit Geldstrafen bis zu einhundertfünfzig Mark nnd

im Uuvermögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen wird

bestraft:
4. an Stelle der Nr. 9 und 10 des Z. 148:

9. wer die gesetzlichen Pflichten gegen die ihm anver¬

trauten Lehrlinge verletzt;

10. wer wissentlich der Bestimmung im Z. 131 Abs.

2 znwider einen Lehrling beschäftigt.
5. an Stelle des ersten Satzes des Z. 149:

Mit Geldstrafe bis zn dreißig Mark und im Unver¬

mögensfalle mit Haft bis zu acht Tagen wird bestraft:
6. an Stelle der Nr. 7 des H. 149:

7. wer es unterläßt, den durch HZ- 138 nnd 139l>

für ihn begründeten Verpflichtungen nachzukommen.

7. an Stelle des Z. 150:

Mit Geldstrafe bis zn zwanzig Mark nnd im Uuver¬

mögensfalle mit Haft bis zn drei Tagen für jeden Fall

der Verletzung des Gesetzes wird bestraft:

1. wer den Bestimmungen der HZ. 106 bis 112 zu¬

wider einen Arbeiter iu Beschäftigung nimmt oder

behält;

2. wer den Bestimmungen dieses Gesetzes in Ansehung

der Arbeitsbücher und Arbeitskarten zuwiderhandelt;

3. wer vorsätzlich ein auf seinen Namen ausgestelltes

Arbeitsbuch unbrauchbar macht oder vernichtet.
8. an Stelle des H. 154:

Die Bestimmungen der HZ. 105 bis 133 finden ans

Gehülfen und Lehrlinge in Apotheken uud Handelsge¬

schäften keine Anwendung.

Die Bestimmungen der HZ. 134 bis 139>' finden ans

Arbeitgeber nnd Arbeiter in Werkstätten, in deren Be¬

trieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft statt¬

findet, sowie in Hüttenwerken, in Bauhöfen und Werften

entsprechende Anwendung.

In gleicher Weise finden Anwendung die Bestimmnngen
der HH. 115 bis 119 und 135 bis 139k aus die Besitzer

und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, Anfbereitnngs-
anstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder
Gruben.

Arbeiterinnen dürfen in Aulagen der in Absatz 3 be¬

zeichneten Art nicht unter Tage beschäftigt werden.

Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafbestimmung des



F. 146. ^
Artikel 3. Dieses Gesetz tritt mit dem 1- Jauuar

1879 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnter¬

schrift nnd beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel,
Gegeben Neues Palais bei Potsdam, den 17. Juli 1878.

Im Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät des Kaisers:
«l., L.) Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Fürst v> Bismarck.

Nachstehend bringen wir die vom Herrn Handels¬
minister unterm 24. v. Mts. erlassene Anweisung für
die Ortspolizeibehörden, betreffend die Ausführung der
Vorschriften der Gewerbeordnungüber die Arbeitsbücher
nnd die Beschäftigung der Arbeiterinnen und jugend¬
lichen Arbeiter in Fabriken ,?c., sowie den -Auszug aus
den Bestimmnngen der Gewerbeordnung über die Be¬
schäftigung jugendlicher Arbeiter mit dem Bemerken zur
öffentlichen Kenntniß, daß die Herren Landräthe für
entsprechende Verbreitung dieser BekanntmachungSorge
tragen werden.

Düsseldorf,den 6. November 1878. 1.111. L. 5747.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

Anweisungfür die Ortspolizei-Behörden, betreffend die Ausführung
der Vorschriftender Gewerbe-Ordnungüber die Arbeits¬
bücher und die Beschäftigung der Arbeiterinnen und

jugendlichen Arbeiter in Fabriken ?c.
,-iM -.in; -:i(! nnmiM

I. Eines Arbeitsbuchesbedürfen die aus der Volks-
fchnle (d. h. der gewöhnlichen Werktagsschnlen mit Aus¬
nahme der Fortbildnngs-und ähnliche Schulen) entlassenen
gewerblichen Arbeiter uuter 21 Jahren ohne Unterschied
des Geschlechts, jckiü s--/ !

Ob die Arbeiter ausdrücklich als „Gesellen, Gehülfen,
^chrliuge oder Fabrikarbeiter" angenommen sind, oder
nnr thatsächlich als solche beschäftigt werden, ob sie von
Handwerkern oder von größeren.Gewerbe-Unternehmern
angenommen sind, ob sie in deren Behausung, ob sie in
Werkstuben, Werkstätten, in Fabriken, im Freien insbe¬
sondere anch auf Bauplätzen und bei Bauten arbeiten,

piiulmusM .IlV
Die ^Arbeiter in Hüttenwerken, in Bauhöfen und

Werften, gehören zu den gewerblichen Arbeitern nnd
sind demnach zur Führung eiues Arbeitsbuches vex-
WchtM iuis6 jzf iizusn'«6 omijlliö

I t. Bou der Verpflichtung zur Führuug eiues, .Arbeits¬
buche? sind ausdrücklich entbunden
1) Arbeiter unter 14 Jahren, welche nach Bestimmung

des Gesetzes eine Arbeitskarte zu führen haben;
2) Gehülfen und Lehrlinge in Apotheken und Handels-

KMDyt. ömMl.'iMl s j
!l l. Zu den gewerblichen Arbeitern im Sinne , des

Gesetzes sind unter Anderen nicht zu rechnen und zur
Führung eines Arbeitsbuchesuicht verpflichtet:
1) Kinder, welche bei ihren Eltern und für diese nnd zwar

nicht aus Grund eines Arbeitsvertragesmit gewerb¬
lichen Arbeiten beschästigt sind;

2) Personen, welche im Gesiudeverhältnisse stehe«;
3) die niit gewöhnlichen auch außerhalb des Gewerbes

vorkommenden Arbeiten beschäftigten Tagelöhner und
Handarbeiter;

4j Personen, die 'in der Stellung von Angestellten (Ge¬
schäftsführer,Bnchsichrer, Werkmeister uud dergleichen
in gewerblichen Betrieben beschäftigt werden.
IV. Personen, welche nach der Auffassung der Behörde

vermöge der Art ihrer Beschäftignngeines Arbeitsbuches
nicht bedürfen, ist die Ausstellung eineslsolchen, wenn sie
von ihnen beantragt wird, nicht zu'-verweigern.

V. Die Arbeitsbücher müssen nach Format, Papier
und Druck der von dem Herrn Reichskanzler festgestellten,
aus der Anlage erhellenden Einrichtung entsprechen und
insbesondere für die Eintragungen der Arbeitgeber min¬
destens die in der Anlage gewählte Seitenzahl enthalten.
Arbeitsbüchermit größerer Seitenzäht-stnd znlässig, doch
müssen die Angaben der Seitenzahl sowie d^ Vordrucke
für die Eintragungennnd deren Nummerirung bis zur
letzten Seite fortlaufen.

VI. Ueber die ausgestellten Arbeitsbücher ist nach dem
anliegenden Formular L.. ein für jedes Kalenderjahr ab¬
schließendes Verzeichniß zu führen.

VII. Die Ortspolizeibehörde hat Arbeitsbücher nur
für solche Arbeiter auszustellen,welche im Bezirk ihren
letzten dauernden Aufenthalt gehabt haben G. 108.) und
glaubhaft machen, daß für: sie bis dahin ein Arbeitsbuch
noch nicht ausgestellt ist, oder daß das für sie ausge¬
stellte Arbeitsbuchvollständig.ausgefüllt,oder unbrauchbar
geworden, oder verloren gegangen oder vernichtet ist
M 109. 112.)- ^

VIII. Wird der Antrag auf Msstellnng eines Arbeits¬
buches nicht von dem Vater oder Vormunde gestellt, so
ist der Nachweis zu sorderu, daß der Vater oder Vor¬
mund dem Antrage zustimmt, oder in den Fällen, wo
die Erklärung des Vaters nicht- beschafft werden kann,
daß die Gemeindebehörde desjenigen Ortes, wo der Ar¬
beiter seinen letzten dauernden Aufenthalt gehabt hat,
die Zustimmung des Vüters ergänzt hat (Z. 108).

Der Nachweis ist durch Beibringung einer mündlichen
oder schriftlichen Erklärung des Vaters oder Vormundes,
beziehungsweise durch eine schriftliche Bescheinigung der
Gemeindebehörde' zu erbringen.

IX. Soweit nicht anderweit feststeht, daß der Arbeiter
zum Besuch der lVolksschule uicht mehr verpflichtet ist,
ist darüber eine Bescheinigung des Schul-Jnspektors des¬
jenigen Ortes zu erfordern, wo der Arbeiter aus der
Volksschule entlassen ist.

X. Sofern Jahr, Tag und Ort der Geburt des Ar¬
beiters nicht anderweit feststehen, ist die Beibringung
einer Geburts-Urkunde (Geburks-, Taus-Scheiues) z»
fordern.

XI. Die Ausstellung des Arbeitsbuches erfolgt durch
Ausfüllung der beiden ersten Seiten des Formulars nach
dem anliegendenMuster. Die Nummer des Arbeits¬
buches nmß mit der lausenden Nnmmer des Verzeich¬
nisses der Arbeitsbücher(VI.) übereinstimmen.

Die Aushändigung des Arbeitsbuches darf erst ersol-



yen, wenn sämmtliche Colouuen des Verzeichnisses der
Arbeitsbücherausgefüllt sind.

XII. Wird die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuches
cm Stelle eines früheren beantragt, so ist sestzustelleu,
von welcher Behörde und in welchem Jahre das letztere
ausgestellt war, sowie, ob dasselbe vollständig ausgefüllt,
oder unbrauchbar geworden, oder verloren gegangen,
oder vernichtet ist.

Das Ergebniß dieser Feststellung ist in das Arbeits¬
buch Seite 2 nnten, und in das Verzeichniß der Ar¬
beitsbücher, Coloune „Bemerkungen"einzutragen (Z. 109.
Absatz 1).

Ist das frühere Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt
oder unbrauchbargeworden, so ist dasselbe auf der letzten
Seite durch amtliche» Vermerk zu schließen. (Z. 109.
Absatz 1.)

Die Ausstellung des neuen Arbeitsbuches ist der Be¬
hörde, welche das frühere Arbeitsbuch ausgestellt hat,
unter Angabe des Jahres der Ausstellung anzuzeigen
und von dieser in ihrem Verzeichnisse der Arbeitsbücher
unter der Rubrik „Bemerkungen" zu vermerken. Die
Ausstellungeines nenen Arbeitsbucheskaun auch dann
nicht verweigert werden, wenn das frühere Arbeitsbuch
von dem Inhaber absichtlich unbrauchbargemacht oder
vernichtet ist. In diesem Falle ist aver die Bestrafung
des Arbeiters nach Maßgabe des H. 150. Nr. 3. der
Gewerbe-Ordnungherbeizuführen.

XIII. Die Ausstellung der Arbeitsbücher hat kosten-
und stempelfrei zn erfolgen. Nur für die Ausstellung
eines neuen Arbeitsbuches an Stelle eines unbrauchbar
gewordenen, verloren gegangenenoder vernichteten kaun
eine Gebühr bis zum Betrage von 50 Pfennigen erhoben
werden. (Z. 109. Absatz 2.)

XIV. Die Ortspolizei-Behörden haben sich sofort mit
einer hinreichenden Anzahl von Formularen zu Arbeits¬
büchern zu versehen und solche fortlaufend vorräthig zu
halten.

Für den erstmaligenBedarf an Formularen kommt in
Betracht, daß vom 1. Jannar 1879 an sämmtliche ge¬
werbliche Arbeiter unter 21 Jahreu, uud zwar auch die¬
jenigen, welche schon vorher in Arbeit gestanden haben,
im Besitz eines Arbeitsbuchessein müssen, worauf Ar¬
beiter wie Arbeitgeber durch mehrfacheBekanntmachungen
unter Hinweis auf die Strafbestimmung des §. 150.
aä 1. der Gewerbe-Ordnungaufmerksam zn machen sind.
Sollten die Ortspoli^ei-Behörden einen für die ersten
Anforderungen genügenden Borrath von Formularen
nicht zeitig genug beschaffen können, so sind zunächst die¬
jenigen Arbeiter, welche eine nene Beschäftigunganzu¬
treten beabsichtigen, und sodann unter den übrigen bereits
in Beschäftigung befindlichen Arbeitern die „jungen
Leute" zwischen 14 und 16 Jahren in Fabriken und
denselben gleichgestelltenAnlagen (Z. 135. Absatz 4. und
§. 154. Absatz 2. und 3. des Gesetzes) mit Arbeitsbüchern
zu versehen.

L. Arbeitskarten.
I. Einer Arbeitskarte bedürfen alle Kinder unter 14

Jahren, welche in Fabriken, in Werkstätten, in deren

Betriebe eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft

stattfindet, in Hüttenwerken, Bauhöfen und Werften, so¬

wie in Bergwerken, Salinen, Ausbereitungs-Anstalten,

unterirdisch betriebenen Brüchen und Gruben beschäftigt

werden. .(Z. 137. Absatz 1, Z. 154. Absatz 2. uud 3.)Für Kinder, welche das zwölfte Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, dürfen Arbeitskarten nicht ausgestellt
werdeu. (Z. 135. Absatz 1.)

II. Für die auszustellenden Arbeitskarten sind For¬

mulare zu benutzen, welche in Format, Papier und

Drnck mit dem beigefügten Probeexemplare übereinstimmen.

III. Ueber die ausgestellten Arbeitskarten ist nachdem

beigefügten Formnlare eiu für jedes Kalenderjahr abzu¬
schließendes Verzeichniß zu sühreu.

IV. Die Arbeitsbücher sind von denjenigen Orts-

polizei-Behörden auszustellen, in deren Verwaltnngs-

Bezirk die Kinder, für welche sie bestimmt sind, Beschäf¬

tigung annehmen oder während dieser Beschäftigung sich
aufhalten sollen.

V. Die Bestimmung unter VIII. findet auch aufdie Ausstellung von Arbeitskarten Anwendung. (H. 137.
Absatz 2.) Für jedes Kind, für welches die Ausstellung
einer Arbeitskarte beantragt wird, ist die Vorlegung einer
Geburtsurkunde (Geburts-, Tauf-Scheiues) zu fordern.

VI. Die Ausstellung der Arbeitskarte erfolgt durch

Ausfüllung des Formutars nach dem Muster des an¬
liegenden Probe-Exemplars.

Die Nummer der Arbeitskarte muß mit der laufenden

Nummer des Verzeichnisses der Arbeitskarten (III.) über¬

einstimmen. Unter „Schulverhältnisse" sind die Schule,

welche das Kind während der bevorstehenden Beschäftigung

zn besuchen hat, sowie die Tage und Stunden, an welchem

dies zu geschehen hat, einzutragen. Soweit diese Ver¬

hältnisse der Ortspolizei-Behörde nicht bereits amtlich

bekannt sind, ist darüber eine Erklärung des Schul-Ju-

spektors derjenigen Schule zu erfordern, welche das Kind

zu besuchen hat.

Unter „Bemerkungen" sind diejenigen Verhältnisse einzu¬
tragen, von welchen die Anwendung besonderer ausGruud

der §Z. 139. Absatz 2 und 139a,. erlassener Vorschriften

abhängt. (Vergleiche auch Nr. VII.)

VII. Vor Austheiluug einer Arbeitskarte ist thuulichst

festzustellen, ob für dasselbe Kind bereits früher eine

Arbeitskarte ausgestellt ist. In diesem Falle ist darauf

zu halten, daß die bisherige Arbeitskarte vor Aushän¬

digung der nenen abgeliefert wird, es sei denn jene ver¬

loren gegangen, vernichtet oder von dem Arbeitgeber

nicht wieder ausgehändigt. Nicht mehr branchbar ist

eine Arbeitskarte namentlich dann, wenn die Angabe

derselben über die Schulverhältnisse in Folge eines

Wechsels des Arbeitgebers oder des Aufenthaltsortes

oder sonstiger Veränderungen unzutreffend geworden ist.

Die Ausstellung einer neuen Arbeitskarte unterliegt

denselben Vorschriften, wie diejenige der ersten; jedoch

bedarf es der Vorlegung einer Geburtsurkunde nicht,

weuu die bisherige Arbeitskarte eingeliefert wird. Daß

eine Arbeitskarte an Stelle einer früheren, unbrauchbar

gewordenen, verloren gegangenen?e. ausgestellt ist, hat



die ausstellende Behörde unter „Bemerkungen" in die
Arbeitskarte nnd in das Verzeichnis; der Arbeitskarten

einzutragen.
VIII. Die Aushändigung der Arbeitskarte erfolgt

nicht an das Kind, sondern anden Bater oder Vor¬
mund, oder an den Arbeitgeber desselben, und zwar erst

nachdem sämmtliche Kolonnen des Verzeichnisses der Ar¬

beitskarten ausgefüllt sind.
IX. Die Ortspolizei-Behörden haben sich zeitig mit

einer hinreichenden Anzahl von Formularen zu Arbeits¬

karten zu versehen und solche sortlaufend vorräthig zu

halten.
Für den erstmaligen Bedarf an Formularen kommt

in Betracht, daß vom 1. Januar 1879 an auch dieje¬

nige» Kinder zwischen 12 und 14 Jahren mit Arbeits¬

karten versehen seiu müssen, welche bisher ein nach

Maßgabe des früheren K. 131. der Gewerbe-Ordnnng
ausgestelltes Arbeitsbuch geführt habeu.

Sollten die Ortspolizei-BeHürden eineu für die ersten

Anforderungen genügenden Vorrath von Formularen

nicht zeitig genug beschaffe» können, so sind zunächst die¬

jenigen Kinder mit Arbeitskarten zu versehen, welche
eine neue Beschäftigung anzutreten beabsichtigen.

O. Beschäftigung jugendlicher Arbeiter.

I. Die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabri¬

ken und denselben gleichstehenden Anlagen svergl, li. I.)

darf nicht stattfinden, bevor der Arbeitgeber der Orts¬

polizei - Behörde die in Z. 138. Absatz 1. und 2. vorge¬

schriebene Anzeige gemacht hat.

Die Anzeige mnß ersehen lassen, ob in der betreffen¬

den Anlage Kinder zwischen 12 und 14 Jahren und

junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren oder nur eine
von beiden Altersklassen beschäftigt werden sollen. Jede

eingehende Anzeige ist darauf zu prüfeu, ob sie sämmt¬

liche in S. 138. Absatz 2. vorgeschriebenen Angaben ent¬

hält, und wenn dies nicht der Fall, zur Vervollstän¬

digung zurückzugeben.

Die eingehenden Anzeigen, sowie die später etwa ein¬

gehenden Veränderungsanzeigen sind zu den Akten zu

nehme», welche für jede Fabrik zc. besonders zn füh¬
ren sind.

II. Auf Grund der eingehenden Anzeigen und Ver¬

änderungsanzeigen ist nach dem beigefügten Formular

ein Verzeichuiß der im Verwaltungsbezirke belegenen

Fabriken ?c., welche jugendliche Arbeiter beschäftigen, zu

führen.

III. Jeder Arbeitgeber, welcher die in Z. 138. Ab¬

satz 1. und 2. vorgeschriebene Anzeige gemacht hat, ist

schriftlich daranf hinzuweisen, daß er in den Arbeits-
ränmen, wo jugendliche Arbeiter beschäftigt sind, das in

K, l38. Absatz 2. erwähnte Verzeichnis; derselben, wozu

eiu Formular hieueben beigefügt ist, und den eben da¬

selbst erwähnten, in einem Exemplare angeschlossenen

Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung

jugendlicher Arbeiter auszuhängen hat.

IV. Ueber das Verfahren, welches bei Ausführung

des H. 139. Abfatz 1. innezuhalten ist, wird besondere
Anweisung erfolgen.

v. Aufsicht

über die Ausführung der Bestimmungen über die Ar¬

beitsbücher und die Beschäftigung der Arbeiterinnen und
jugendlicher Arbeiter.

I. Die Aufsicht über die Ausführnug der die Arbeits¬

bücher und die Beschäftigung der Arbeiterinnen nnd

jugendlicher Arbeiter betreffenden Bestimmnngen liegt
den Ortspolizei-Behörden ob, und zwar hinsichtlich die¬

ser letzteren Bestimmungen — unter Ausschluß der

unter der Aufsicht der Bergbehörden stehenden Anlagen

anch da, wo besondere Aufsichtsbeamte auf Grund

des Z. 139b. der Gewerbe-Ordunng angestellt sind.

II. Die Befolgung der die Arbeitsbücher betreffenden

Bestimmuugeu ist von den Ortspolizei-Behörden bei jeder

sich darbietenden Gelegenheit und durch besondere bei

den Gewerbe-Unternehmern ihres Verwaltnngs-Bezirks

von Zeit zn Zeit vorzunehmende Revisionen sorgfältig zn
iMrtddchyni himsiiljöiMV ,iö «»gig i,^M?ni-iI.'> ,

In jeder gewerblichen Anläge, auf welche die Bestim¬

mungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter An¬

wendung finden, sind in Zukunft jährlich mindestens

zwei Revisionen vorzunehmen. Bei jeder derselben hat

die revidirende Behörde folgende Pnnkte festzustellen:

1) Wie groß ist die Zahl der in der revidirten Anlage
zur Zeit beschäftigten Arbeiter

a) zwischen 16 nnd 21 Jahren?

K) zwischen 14 und 16 Jahren?

o) zwischen 12 uud 14 Jahren?

Zu d und L sind die Zahlen getrennt nach Geschlechtern
festzustellen.

2) Sind sämmtliche Arbeiter zwischen 14 nnd 21 Jahren

mit vorschriftsmäßig ausgefüllten Arbeitsbücher» uud

sämmtliche Arbeiter zwischen 12 und 14 Jahren mit

Arbeitskarten versehen?

3) Sind in den Arbeitsräumen, in welchen jugendliche

Arbeiter beschäftigt werden, der Auszug aus den gesetz¬

lichen Bestimmnngen und das Verzeichnis; der jugend¬
lichen Arbeiter ausgehängt?

4) Stimmen die Angaben des Verzeichnisses über Arbeits¬

zeit nnd Pausen mit der der Ortspolizei-Behörde ge¬

machten Anzeige überein?

5) Stimmen die in die Verzeichnisse eingetragenen jugend¬

lichen Arbeiter mit dem Befunde und mit den vom

Arbeitgeber verwahrten Arbeitsbüchern und Arbeits¬
karten überein?

6) Stimmen Arbeitszeit und Pansen der jugendlichen Ar¬

beiter mit den gesetzlichen Vorschriften und den auf den

Verzeichnissen eingetragenen Angaben überein?

7) Besuchen die jugendlichen Arbeiter die Schule nach

Maßgabe der in den Arbeitskarten angegebenen Ein¬

richtung?

8) Werden Arbeiterinnen entgegen der Vorschrift des

H. 135. Absatz 5 der Gewerbe-Ordnung beschäftigt?

III. Für diejenigen Anlagen, hinsichtlich deren Aus¬

nahmen nach Maßgabe der §§- 139. und 139K,, Absatz

2. nächgelassen oder Beschränkungen nach Maßgabe des

§. 139s.. Absatz 1. vorgeschrieben sind, ist bei der Revi¬

sion festzustellen, ob die Beschäftigung der Arbeiterinnen



und jugendlichen Arbeiter in Uebereinstimmung mit den

erlassenen besonderen Bestimmungen stattfindet.

Anlagen, welche auch in der Zeit zwischen 8^/s Uhr
Abends und 51/2 Uhr Morgens oder an Sonn- und

Festtagen betrieben werden, sind von Zeit zu Zeit einer

bei Nacht oder Sonntags anszusührendeu Revision zu
unterziehen.

IV. Ueber jede Revision, welche in einer den Be¬

stimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter

entworfenen Anlage stattgefunden hat, ist ans den in

den Arbeitsränmeu aushängenden Verzeichnissen ein
Revisionsvermerk zu machen. Das Datnm derselben

und die dabei vorgefundene Anzahl der jugendlichen

Arbeiter sind in das nach 0. II zu führende Verzeichniß
der Fabriken ic. einzutragen.

V. Die gegen Besitzer von Fabriken :c. wegen Zu¬

widerhandlungen gegen die der Beschäftigung jugendlicher

Arbeiter betreffenden Bestimmungen rechtskräftig erkann¬

ten bezw. festgesetzten Strafe» sind in das Verzeichniß
der Fabriken ?c. einzutragen.

VI. Alljährlich im Monat Dezember haben die Orts¬

polizei-Behörden der vorgesetzten höheren Verwaltungs-

Behörde eiue Uebersicht der in ihrem Verwaltungs-Be-«

zirke vorhandenen Fabriken ?c., in welchen jugendliche

Arbeiter beschäftigt werden, nach dem beigefügten For¬
mular einzureichen.

VII. Im Laufe der Monate März und April des

Jahres 1879 ist eine erstmalige allgemeine Revision

sämmtlicher gewerblichen Anlagen vorzunehmen, bei

welcher hauptsächlich festzustellen ist, ob die zur Zeit be¬

schäftigten Arbeiter unter 21 Jahren mit vorschrifts¬

mäßig ausgestellten uud ausgefüllten Arbeitsbüchern be¬

ziehungsweise Arbeitskarten versehen sind. Bei dieser

erstmaligen Revision sind die Arbeitgeber auf die vorge¬

fundenen Mängel aufmerksam zu machen und zu dereu

ungesäumten Abstellung unter Hinweis auf die betreffen¬
den Strafbeftiinmnngen (Z. 146. ».ä 2. A. 14g. 7.

H. 150. aä 1. uud 2.) aufzufordern.

Ob dieser Aufforderung entsprochen ist, ist durch eine

im Laufe des Jahres vorzunehmende Nachrevision fest¬
zustellen.

Auszug L

aus den Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung über die

Beschäftigung jugendlicher Arbeiter (vgl. Art. 1. tz. 138.

Abs. 3. des Gesetzes vom 17. Juli 1878).

I. Kinder unter 12 Jahren dürfen in Fabriken

nicht beschäftigt werden. (Z. 135. Abs. 1.)

II. Kinder zwischen 12 nud 14 Jahren dür¬

fen in Fabriken nur beschäftigt werden, wenn dein Ar¬

beitgeber zuvor eine von der Ortspolizei-Behörde aus¬

gestellte Arbeitskarte eingehändigt ist. ' (G. O. K,

137. Abs. 1.) Diese Karte hat der Arbeitgeber zn ver¬

wahren und auf amtliches Verlangen jederzeit vorzu¬

legen. (G. O. Z. 137. Abs. 3.)

Am Ende des Arbeitsverhältnisses ist die Arbeitskarte

dem Vater oder Vormunde, oder wenn die Wohnung

des Baters nicht zu ermitteln, der Mutter oder dem

fonstigen nächsten Angehörigen des Kindes auszuhän¬

digen. (K. 137. Abs. 3.)

III. Personen zwischen 14 nud 21 Jahre»

dürfen »ur beschäftigt werden, wenn sie mit einem durch

die Polizei-Behörde ihres letzten dauernden Aufenthalts¬

ortes ausgestellten Arbeitsbuchs versehen sind, wel¬

ches von dem Arbeitgeber einzufordern, zu verwahren

uud auf amtliches Verlangen jeder Zeit vorzulegen ist.

(G. O. Z. 107. und 108.) (Vergl. anch die in jedem

Arbeitsbuche abgedruckten §Z. 111. und 112. der Ge¬
werbe-Ordnung.)

IV. Wer Kinder zwischen 12 und 14 Iahreu

oder junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren

in einer Fabrik beschäftigen will, mnß hiervon der Orts¬

polizei-Behörde vorher schriftlich Anzeige machen.
lG. O. H. 138. Abs. 1.)

In der Anzeige sind anzugeben: die Fabrik, die

Wochentage, au welchen die Beschäftigung stattfinden

soll, Beginn uud Ende der Arbeitszeit und der Pausen,

Art der Beschäftigung. — Soll hierin eine Aende¬

rung eintreten, so muß davon vorher der Behörde

weitere Anzeige gemacht werden. (G. O. Z. 138.

Abs. 2.)

V. In jedem Arbeitsraume, in welchem jugendliche

Arbeiter nnter 16 Jahren beschäftigt werden, muß au

einer in die Augen fällenden Stelle ein Verzeichniß

der darin beschäftigten jugendlichen Arbeiter unter An¬

gabe der Arb eitst age des Beginns nnd Endes

der Arbeitszeit, des Beginns und Endes der

Pausen ausgehängt sein. (G. O. H. 138. Abs. 3.)

VI. Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht län¬

ger als 6 Stunden täglich beschäftigt werden.

G. 135. Abs. 2.)

Die Arbeitsstuuden müssen in der Zeit zwischen

51/2 Uhr Morgens uud 8^/2 Uhr Abends fallen. (H. 136.
Abs. 1.)

Zwischen den Arbeitsstunden muß an jedem Arbeits¬

tage eine regelmäßige Panse von der Dauer einer

halben Stunde gewährt werden. (Z. 136. Abs. 1.)

Schulpflichtige Kinder dürfen in Fabriken

nur beschäftigt werden, wenn sie in der auf ihrer Ar¬

beitskarte angegebenen Weise die Schule besuchen.

(K. 135. Abs. 3. ; §. 137. Abs. 2.)

VII. InngeLente zwischen 14 und 16 I ah-

r en dürfen nicht länger als 10 Stunden täglich

beschäftigt werden. (H. 135. Abs. 4.)

Die Arbeitsstunden müssen in die Zeit zwischen

51/2 Uhr Morgens und 8'/s Uhr Abends fallen.

(§. 136. Abs. 1.)

Zwischen den Arbeitsstunden müssen ihnen an jedem

Arbeitstage regelmäßige Pansen und zwar Mittags

eine Stunde, und Vor - und Nachmittags je eiue

halbe Stunde gewährt werden. (Z. 136. Abs. 1.)

VIII. Während der Pauseu darf den jugend¬

lichen Arbeitern zwischen 12 und 16 Jahren

eine Beschäftigung im Fabrikbetriebe überhaupt nicht

nnd der Aufenthalt iu den Arbeitsräumen nur dann

gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Theile

des Betriebes, in welchen jugendliche Arbeiter beschäf-
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tigt sind, für die Zeit der Pansen völlig eingestellt wer-
.7Al-sM,o^

IX. An Sonn- und F e st tagen, sowie während
der vom ordentlichenSeelsorger für den Katcchnme-
nen-, Konfirmanden-, Beicht- und K ommu-
ui öii-Uüterricht bestimmten Stunden dürfen jugend-
We^WMxr zwischen1? und 16 Jahreu nicht beschäf-

In jedem Arbeitsraume, wv jugendliche Arbeiter zwi¬
schen 12 und 16 Jahren beschäftigt werden , ist eine
Mfel, welche diesen Auszug in deutlicherSchrift ent-

:Ukt/'iKÄzHMißen..^(§ö 1W.oHAs..K) uiov ?izn7!(t»ls6
't2?k. 4201. Den der Frau Robert Abrath Hierselbst

T'ozßMkibt v!l I. ausgefertigte Legitimations¬
und Gewerbeschein zum Handel mit Leinen, Manufaetnr-
Glas- und Porzellan-Waaren ist angeblich verloren
worden und wird hierdurch-für uugültig erklärt.

Düsseldorf,den 6. November 1878. M, III. 12423.
l27? 1233. Der Handelsmann Ernst Potthoff zu
Zounborn hat den demselben von uns am 2. d. Mts.
ertheilten Legitimations-Schein zum Handel mit leinen
Baud zc. augeblich am 28. v. Mts. in der Bürger¬
meisterei Gräfvath verloren. Dieser Schein wird hier¬
durch für Ungültig erklärt.

Düsseldorf,den 9. November 1878. III. III. 12531.
427L. 1274. Der LumpensammlerFranz Lüthe, früher
M Mvnessen, jetzt zu Katernberg, hat den von uns für
demselben am 8. März d. I. ausgefertigtenLegitimations¬
und Gewerbeschein angeblich verloren und wird dieser
Schein daher für ungültig erklärt.

-?!>is.'ldon, den 8. November 1878. III. III. 12487.
t2M 1202. Bei dem Königlichen Gewerbe-Gerichtezu
Mi-Glttdbach-scheiden mit Ablauf dieses Jahres aus:

von d e r V e rg leich s kam m e r zu M.-Gl ad-
-ümim zim chmi ^'^6 iiL-/ 671W

1^ Friedrich-BühriNg, Fabrikherr, Mitglied, 2. Rudolph
Everling, FaNikhert- stellvertretendesMitglied.
l4. v ö n dle r V erg le-i ch-s k am m er zu Rheydt

die Herren:
1. Jnlins Reinhard Leendertz, Fabrikherr, 2. Johann

Heinrich SchenleU, Riethmacher, beide Mitglieder, 3.
Eduard Starck, Fabrikhel-r, 4. Johann Adain Gielessen,
Seideweber, beide stellvertretende Mitglieder.
(^'vön d er B e rg-ke i chlsk a m m er zu Biers en

die Herren:
^ 4. MMM AdÄifl Schmidt, Fäbrikherr, 2. Johann

beide Mitglieder,!W>'iEarl!
GendK, FM'ikherr,-4. AugustHamers, Appreteur, beide
stellvertret^MSlMittzMöeOuii!lZnsil!7i^ 7^670^
' ?ll!ßerdv>n war eine Neuwahl-erforderlichfür das bis-
lWige'Mitglied der Bergleichskammer Viersen, Herrn
Werkmeister' Jacob Schwengers>weil derselbe von Vier-

^fii^MchlM.-Glad'bach verzogen ist. zjZ .» .5
j,i Gladbach, Rheydt

und Viersen vorgenommenen Neuwahlen wurden neu
be^W. wieder gewählt:

für die Vergleich ska ininer zu Gladbach
: tsi7chf7ZwII '»6 iitihie^WSeMu mäiiz^tis

1. Jakob Schopen, Fabrikherr, als Mitglied, 2. Edu¬
ard Königs, Fabrikherr als stellvertretendesMitglied,
beide zu Gladbach wohnhaft.
L. für die V e r g l e i ch s k a m m e r z n Rheydt
c/s ck'lMZZN .miwy

1. Reinhard Leendertz, Fabrikherr, 2. Joh. Heinrich
Scheuleu, Riethmacher,beide als Mitglieder, 3. Eduard
Starck, Fabrikherr, 4. Wilhelm Vierhaus, Schreiner,
beide als stellvertretende Mitglieder, sämmtlich zu Rheydt

"wöHnhaft. uV ms nilwM ^,6 -/s«u
für die V e r g l e i ch s k am m e r z'K^V? e"t s e»7'ulri tnil ilZii?i-Ui

1. Gustav Adolf Schmidt, Fabrikherr, 2 Johann
Heinrich Feldges, Werkmeister, beide ms: MiW'edödj 3.
Carl Bender, Fabrikherr, 4. AugustHaiNevZ, Apvretchr,
beide als stellvertretendeMitglieds' 3. Lüdtbjg Hänsen,
Maurermeister, E'.-satzmann Mi "'^äch'Gladbach
verzogenen Werkmeister Jawb Schwengers, als Mitglied,
und zwar für die Dauer der Wahlperiode, bis ntt -.mo
December 1880, sämmtlich zn Viersen ivohnhaft. Älle
für die Vergleichskammern zu Rheydt niivBiersen gtzthä-
tigteu Wahlen ebenso, wie die Wahl des Fabrikherrn
Eduard Koenigs zum stellvertretenden Mitglied der Ber-
gleichskammern zn M.-Gladbach sind, nachdem die Gc
wählten die anf sie gefalleneWahl nngeuommen habe»,
von uns bestätigt worden. Die Wahl des Fabrikh'erre»
Jacob Schopen zn M.-Gladbach ist vorläufig nicht be¬
stätigt, weil dessen Wählbarkeit auf Grilnd des H. 9/ b.
des Allerhöchsten Regulativs vom 23. August 1841.
(G. S. p. 466) angefochten ist.

Düsseldorf,den 3. November1878. I. III. L. ö685.
128V. 1204. Die von den Notabelii des Handelsstan-
des des HandelsgerichtsbozirksM.-Gladbach getroffenen
Wahlen: der bisherigen Richter l»r. Etmnrd Jausen,
Vitus Kröulein, Karl Otto Langen uMudeHnchisherigen
Ergänzungsrichters Johann Junkers al4 Richter, sowie
des bisherigen ErgönznngSrichters Albert Croon und
des Fabrikinhabevs Robert Croön als Ergänznngsrfchter
bei dem Handelsgerichtin M.-Gladbach sind durch Aller¬
höchste Eabinets-Ordre vöm 14. d. Mts. bestätigt wotden.

Düsseldorf, den 29. Oktober 1878. I. III. B. 5645.
12L1 1205. Der von der Kreis^Synode Sökinhen
znmSuperintendentengewählte und von dem EvatigelHcheii
Ober-Kirchenrath im EinVerständniß mit dem Hetrn

uMinister der geistlichenAngelegenheiten bestätigte W>
herige Assessor Pfarrer Bick zn Solingen ist am 24. d.
Mts. vorschriftsmäßigin fein Amt Angeführt-» WÄde«/

Düsseldorf,den-5. November" 1878/ tlv t^!2l4k^
t2i!2 1228. In dem Verfahren mit Postvorschüssni
treten vom 1. Oktober ab folgende Aenderungen ein:

1. Eine Auszahlung von Postvo'ikschttssenMich bei
der Einlreferung der zugehörigm Seudttügw findet nicht
statt; für „Pvstvorschnß>''iwirddie^BvzeichnnNcj „Nach¬
nahme" eingeführt^ 115 7011,11?^-

2. Nachnahmesendungen müssen in der Aufschrift mit
dem Vermerke: Nachnahme von . ! ^ . . Mark
. . . Pf. (Marksumme in Zahlen und Buchsttlben,
Pfennigsumme nur in Zahlen) versehen sein, und M-



mittelbar darunter die genaue Bezeichnung der ein¬
lieferten Behörde yher Firma, bz. den Nainen, Stand
»nd Wohnort — in größeren Städten auch die Woh-
imng — dc^s Absenders in deutlichen Schriftzügen ent¬
halten. Bei Packeten müssen vorstehende Vermerke so¬
wohl aus der Sendung selbst, als aus der zugehörigen
Packetadrefse angebracht sein. VmN'M

3. Dem Auflieferer einer Nachnahmesendung wird
über den Betrag eine Bescheinigung ertheilt, welche,
wenn über die Sendung ohnehin ein Einlieferungsschein
zu yexybsolgeu.ist (bei Einschreib- und Werthsendungeu),
iu jenen mit aufgenommen, sonst aber besonders ausge¬
stellt wird. ^Denjenigen Versendern, welche sich eines
Post-Einlieseruugsbftches bedienen, können jene Bescheini¬
gungen,m diesem M ertheilt werden; auch wird solche»
Behörden und Geschäftstreibenden, welche fortgesetzt Nach¬
nahmesendungen in größerer Zahl einliefern, der Ge¬
branch besonderer-von der Post unentgeltlich zu liefern¬
der Nachnahmebncher gestattet.^,,

4. Eingelöste Nachnahmebeträge werden den Absendern
von der Bestiminnngs-Postanstalt mittels Postanweisung
ohne Abzug uud portofrei übermittelt. Auf dein zuge¬
hörigen Abschnitte, welcher vom Empfänger losgetrennt
und zurückbehalten werden kann, wird Postseitig Name
und Wohnort des Empfängers der Nachnahmesendung,
sowie Ort und Tag der Einlieserung der letzteren, ver¬
merkt. Für die Abtragung der Postanweisuugeu bz. der
zugehörigen Betrage wird das gewöhnliche Bestellgeld
erhobest,^ mott ^

5. Im Uebrigeu bleiben bezüglich der Nachnahme die
seitherigen Bestimmungen über PostVorschüsse in Kraft.

Berlin >V., !
Der General-Postineister: gez. Stephan.

Wir weisen die! uns Nachgeordneten Königlichen Be¬
hörden und einzeln stehendenBeamten an, die vorstehen¬
den Bestimmungen zu beachten. ^

Düsseldorf, den 3. November 1878. 2410.
1283 1238. Der Appellationo - Gerichts - Rath a. D.
Freiherr vou Thimus zn Wln hat fein Mandat als
Mitglied des Hauses der Abgeordneten für den 12.
diesseitigen Wahlbezirk bestehend aus den 3 Kreisen
Erzfeld (Land), Grevenbroich uud Neuß niedergelegt.

Durch Erlaß des Herrn Ministers des Innern vom
16. Oktober d. I. beauftragt, in dem bezeichneten Wahl¬
bezirke die erforderliche Ersatzwahl herbeizuführen, haben
wir den Termini für letztere aus Donnerstag, den
». Dezember d I. festgesetzt und den Königlichen
Landrath von Heinsberg zu Neuß auf Grund des Z.
26 der Allerhöchsten Verordnung vom. 30. Mai 184L,
sowie des §. 25 des Reglements vom 10. Juli 1870
zum WahlftCömmissar ernannt. u-.

Düsseldorf, den 8. November 1878. I. I. 2541.
1284- 1245. Mch dem Ergebnisse der an dem Lehrer-
Seminar zu Kempen vom 23. bis 29- August d. A ab¬
gehaltenen ^Entlassungsprüfuug sowie der Prüfung der
nicht im Seminare vorgebildeten Schnlamtsaspiranten
haben das Zeugniß der Befähigung zur provisorischen
Verwaltung eines Volksschnlamtes erhaltene Zlltgassen,

Gustav, Baumeister, Heinrich, Esch, Max, Giesen, August,
Hamacher, Joseph, Horn, Johann, Jngenwepelt, Franz,
König, Karl, Koerscheu, Anton, Linnach, Joseph, Pott¬
becker, Mathias, Schlinten, Theodor, Schmalohr, Emil,
Schooss, Hermann.

Düsseldorf, den 5. November 1873. II. 9102.

Bekanntmachungen ans Grund des
Neichs-Gesehes vom 2t Oktober 1878.
1285. 1236. In Ausführung des Z. 27 des Gesetzes
gegeil die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oktober d. I. (Reichs-Gesetzblatt
S. 351) hat der Bundesrath iu seiner Sitzung am 4.
November d. I. beschlossen, folgendes Geschäfts-Regnlativ
für die auf Grund dieses Gesetzes gebildete Reichs-
Kommission zu bestätigen:

H. 1. Der Vorsitzende leitet den Geschäftsgang bei der
Kommission und trifft Bestimimmg über die Bnrean-

Er vertheilt die Geschäfte nnter die Mitglieder der
Kommission und ernennt die Referenten für die einge¬
gangenen Beschwerden.

Z. 2. Der Vorfitzeude beraumt die Sitzungen der Kom¬
mission nach deni durch die eingehenden Beschwerden be¬
dingten Bedürfniß an.

Z. 3. Die Einberufung der Mitglieder zu den einzelnen
Sitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden nach einem von
ihm im Einvernehmen mit der Kommission im voraus
festzusetzendenTurnus.

Z. 4. Nach Eingang der Beschwerde ist dem Betei¬
ligten zu eröffnen, daß ihm frei stehe, innerhalb einer
ihm zu bestimmenden PrciklnsivischenFrist die schriftliche
Begründung seiner Anträge hei der Kommission einzu-
veichW. .M uz ?ZM m o 1 H K i s j p 7 ? ^ ? s <! n <z l«

Wird von der Kommission demnächst noch eine münd¬
liche Begründung der Anträge für angemessen erachtet,
so wird dies dem -Bethxiligten mit der Aufforderung
eröffnet, zu eiuer bestimmten Stunde vor der Kommission
bei Verlust des Rechts der mündlichen Begründung zu
erscheinen.

Weder die schriftliche noch die mündliche Erklärung
dars durch Bevollmächtigte erfolgen.

Im Falle mündlicher Erklärung oder im Falle der
Beweisführung vor der Kommission ist ein Protokoll
aufzunehmen.

ß.>,5. DerVortrag iu der Kommission wird mündlich
erstattet. Demselben ist in verwickeltenFälleu eine schrift¬
liche Darlegung zu gründe zu legen, welche dem Vor¬
sitzenden vor der Verhaudluug vorzulegen ist.

H. 6. Die Entscheidung erfolgt durch Abstimmung mit¬
telst absoluter Majorität, bei welcher der Referent zuerst,
der Vorsitzende zuletzt seine Stimme abgiebt.

H. 7. Die mit Gründen zu versehende Entscheidung
^ ist in der Urschrift von denjenigen Mitgliedern der Kom¬
mission, welche au derselben theilgenommen haben, zn
unterzeichnen.

! Die ausgefertigte Entscheidung wird nur vom Vor¬
sitzenden vollzogen und ergeht unter der Unterschrift:



Die Reichs-Kommission.

Z. 8. Eine Ausfertigung erhält der Beschwerdeführer

(M. 8, 13 des Gesetzes). Ebenso ist derjenigen Behörde,

welche die angefochtene Verfügung erlassen hat, eine
Ausfertigung zuzustellen.

Die Zustellung erfolgt durch die Post. Eines Empfangs-

Z. 9. Entscheidungen, durch welche die angefochtenen

Verfügungen aufgehoben werden, find durch den Reichs-

Anzeiger bekannt M machen.

Z. 10. Die durch dieses Regulativ dem Vorsitzenden

dSv^Kmnmission überwiesenen Befugnisse werden iu dessen

Behinderung von dem Stellvertreter desselben ausgeübt.

12i!ii 1227. Es wird hierdurch zur öffentlichen Kennt¬

niß gebracht, daß der Gewerkverein zu Unte r m-
h au s^ (Manufaktur-, Fabrik- und Handarbeiter-Gewerks-

genosfenfchaft) auf Grund der ZZ. 1 und 6 des Reichs¬

gesetzes vom 21. Oktober 1878 durch die unterzeichnete
LandespoliMbehörde verboten worden ist.

Gera, den 8. November 1878. z-^-d
Fürstliches Landrathsamt. Seifarth.

12N7 1248. Auf Grund des Z. 12 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die 9. Nummer des

im Verlage von H. Heimami hicrselbst erscheinenden

„Bresilauer Tageblatts" und ebenso das fer¬

nere Erscheinen dieser periodischen Druckschrift nach H.11

des gedachten Gesetzes -durch die unterzeichnete Landes¬

polizeibehörde verboseöUA ^ ^ . ...
Breslau, den 9. November 1878.

Königliche Regierung, von Iuncker.

12L!i 1249. Anf Grund der Vorschriften der ZZ. 1

und 6° des Gesetzes gegen' die gemeingefährlichen Bestre¬

bungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober er. ist

chmä MP'M olksverein zu N eu m ü u st e r

durch diesseitige Verfügung vom heutigen Tage verboten
worden.

Schleswigs den 7. November 1878.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. Rosen.

1289.1250. Der in Trünzig mit Walddorf, Wolf-

ramsdorf und Sorge Trünziger Antheils bestehende

anf Grund" K..^1 .un^,!Z.^6^
Reichsgesetzes vom 21. Oktober 1878 von der unter¬

zeichneten Königlichen kreishanptmannschaft verboten

Zwickan, den 7. Novembe^A^^^^^
Königlich sächsische Kreishanptmannschaft. I)r. Hübet.

1299 1S51. Die -itt Chemnitz erschienene nicht perio¬

dische Druckschrift „Freie Lieder. Gesammelte Ge¬

dichte von Max Kegel, Chemnitz, Druck und Verlag der
Genofsenschastsbnchdrnckerei Chemnitz (G. Rübner und

Comp.) 1878", ist auf Grund H. 11 des Reichsgesetzes

vom 21. Oktober 1878 von der unterzeichneten König¬
lichen Kreishanptmannschaft verboten worden.

Zwickan, den 8. NoöWber 18785' mlnNon^n^a <

Königlich sächsische Kreishanptmannschaft. Dr. Hübel.

1291. 1252. Die unterzeichnete Landespolizeibehörde

hat auf Grnnd des Z. 11 des Gesetzes gegen die ge¬

meingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom

p u ii l ü 6 Z > -
die vom heutigen Tage datirte Nnmmer 3 der im

Verlage von W. Bracke hierselbst erscheinende Zeitung

„Br aunschw eigisches Unter ha ltungsbl att"

verboten. .ii

Brannschweig, den 9. November 1878.

Herzoglich Brannschweig-Lüueburgische Polizei-Direktion.

H-
1292. 1253. Daß die Nr. 56 der hier erscheinenden

„Reußischen Volkszeituug"

vom 8. November l. I. und ebenso das fernere

Erscheinen d i esc r P erio d i s che n Druckschrift

auf Grund der 11 flg. des Reichsgesetzes vom 21.

Oktober l. I. durch die unterzeichnete Landespolizei

behörde verboten worden ist, wird andurch zur öffent¬

lichen Kenntniß gebracht.

Gera, den 8. November 1878.

Fürstliches Laydrathsamt. S e i f arth.

1293. 1254. Auf Grund des K. 12 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Nr. 44 des

„Pionier" und ebenso das fernere Erscheinen dieser

periodischen Druckschrift nach 11 des Ledachten Ge¬

setzes durch die unterzeichnete Landcspolizeibehörde ver-

boten-D, Am ^ l"" ^
Hamburg, den 9. November 1878.

Die Polizeibehörde. Senator Knnhardt.

129^ 1255. Auf Grund des Z. 12 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oktober o. wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die im Verlage der

Allgemeinen Deutschen Ässoziations-Bnchdruckerei (E. G.)
zn Berlin erschienene Druckschrift: „Die Zukunft.

Sozialistische Revue, Zweiter Jahrgang, Heft 1/2. 15.

Oktober 1878," nach ß. 11 des gedachten Gesetzes durch

die unterzeichnete Landespolizeibehörde verboten ist.
Berlin, den 9. November 1678.

Königliches Polizei-Präsidinm. von Madai.1295. 1256. Anf Grund Z. 12 des Reichsgesetzc^
gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die 1869, 1870 resp.

1872 im Selbstverlage von M. Rittiyghansen hierfelbst

erschienenen nicht periodischen Druckschriften: — „Sozi-

a ld em okratische Abhandlnnge n": „D ie

Philosophie der Geschichte"— Ueber die

Nothwendigkeit derdirekten Gesetzgebung

durch d as Volk" — „U eber d i e O r g a n i s a t i o n
der direkten Gesetzgebung durch das

Volk" nach Z. 11 des eit. Gesetzes dnrch die nnterzeich-

nete LaWespolizeweh,^-de,. ,pgj ji ^, s?
Eöln, den 9. November 1878. g

Königl. Regierung. Abth. des Innern.

' von Gnl^>u,fleäu.
1296. 1257. Die Königliche Kreishauptmannschast



bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß sie in

ihrer Eigenschaft als Landespolizeibehörde den V e r b a n d
der d euts chen Maler, Lackirer und Ver¬

golder in Leipzig nach Maßgabe von Z. 1 des

Reichsgesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen
der Sozialdemokratie bom 21. vorigen Monats vex-

hat- s!" " ^ ^^ ^ ^
Leipzig, den 6, November 1878.

Köuigl. Kreishauptmannschaft. Gras zu Münster.

1297. 1253. Die unterzeichnete Königliche Kreishanpt-
maunschaft hat befunden, daß das in Nr. 257 des

„Reichs-Anzeigers" von dem Königliche,: Polizei-Präsi¬

dium zu Berlin unter dem 30. Oktober dieses Jahres

bekannt gegebene, aus §. 11 des Reichsgesetzes gegen
die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozicildemokratie

vom 21. Oktober 1878 gestützte Verbot der nachstehenden,

im Verlage der Allgemeinen Deutschen Assoziations-

Buchdruckerei, beziehungsweise von C. Jhring Nachfol¬
ger in Berlin erschienenen Druckschriften von

Ferdinand L a ssalM?^ ^
1. An die Arbeiter Berlins. Eine Ansprache im

Namen der Arbeiter des Allgemeinen Deutschen
Arbeiter-Vereins,

2. Offenes Antwortschreiben an das Central-Comits

zur Berufung eines Allgemeinen Deutschen Arbeiter-

Kongress es zu Leipzig,. ^ ^ ^'
3. Arbeiter-Lesebuch. Rede Lassalle's zu Frankfurt

a. M. am 17. und 19. Mai 1863,

auch auf die gleichlautenden und unter denselben Titeln

von dem Lassalle'schen Allgemeinen Deutschen Arbeiter¬

verein zu Leipzig (I. Röthing) verlegten Druckschriften
zu erstrecket' "sei."

Königl. Kreishanptmannschaft. Graf z n M n n st e r.
129it 1259. Ans Grund der! 1 nnd l> des

Reichsgesetzes vom 21. Octöber l. I. gegen die gemein¬
gefährlichen Bestrebungen der Sozicildemokratie wird

der Gesangverein Lassallia in Pforzheim verboten.

Karlsruhe, den 6. November 1878.

Gr. Landeskommissär. Eisenlohr.

1299. 12M. Daß die hier bestehende

„M e ta ll arb e i ter-G ew erk s g e n oss en sch ast"

auf Grund der 1 und 6 des Reichsgesetzes gegen
die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie

vom 21. Oktober l. I. verboten worden ist, wird an-

durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Gera, den 11. November 1878.

Fürstliches Landrathsamt. Seisarth.

1399. 1261. Auf Grund des tz. 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial-

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Schreiner-

G e siniii! Lü ^Fx'a nkfn rt 'h? W'AäH

des obengenannten Gesetzes durch die unterzeichnete
Landespolizeibehörde verboten worden jst.

Wiesbaden, den 9. November 1878.

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern:

von Meusel.

1391. 1262. Anf Grnnd des §. 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Arbeiter-

Sänge r b n n d d e s Mainganes zu Frank-

fnrt a. M. nach Z. 1 des obengenannten Gesetzes durch

dicuuterzeichncte Landespolizeibehörde verboten worden ist.
Wiesbaden, den 9. November 1878.

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern:

v on' M e.MM. n/'jmim-i-t i-is.i-z.'M

1392. 1263. Anf Grnnd des 8. 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zu?
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der G e f a n g-

verein „A lpenrö Fx c,Mk f,s.x-^js. W:
nach 1 des vbengenannten Gesetzes dnrch die unter¬

zeichnete Landespolizeibehörde verboten worden ist.

WicsbaÄn' des A.,M^Wer'M7Az i
Xiöiiigliche Regierung. Abtheilung des Innern:

v o ^

1393. 1264, Aus Gruud des A. 6 des Reichsgesetzes
gegeu die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial-

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der G e s a ngverein
„Fr e n n ds ch ast s bu n d" zu Frank f u r t a. M

nach H. 1 des obengenannten Gesetzes durch die unter?

zeichnete Landespolizeibehörde verboten worden ist.
Wiesbaden, den 9. November 1878.

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern:
v on^M e

1394. 1265. Anf Grund des H. 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial-

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gefangve r-

ein der Spengler (Ge selligkeit) zn Frank¬

furt a. M. nach Z. 1 des obengenannten Gesetzes dnrch

die uiüerzeichuete LgndesPolizeibehöchstverhoten worden ist.
Wiesbaden, den 9. November 1878.

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern:

^kdi^nuäj

1393. 1266. Auf Grnnd des §. 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gesangverein
„T onku n st" zn Frankfurt a. M. uach K. 1 des

obengenannten Gesetzes durch die unterzeichnete Landes¬

polizeibehörde verboten worden ist. s
Wiesbaden, den 9. November 1878.

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern:

v o eule l..^ sckiil

1399.1267. Anf Grnnd des 8- 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestreb^rigen her Sozial?

demokratie vom 21. Oktober 1878 Mrd hierdurch .zur
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der G e sang v er ein

Lassallania zu Fr au K. 1

des vbengenannten Gesetzes durch die unterzeichnete



Landespolizeibehörde verboten worden ist.
Wiesbaden, den 9. November 1878.

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern:
von Meusel.

1307 1268. Auf Grund des Z. 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Verein

Dramatischer Klub Herwegh zu Frank¬

furt a. M. uach H. 1 des obeugeuannten Gesetzes

durch die unterzeichnete Landespolizeibehörde verboten
worden ist.

Wiesbaden, den 9. November 1878.

Königliche Negierung. Abtheilung des Juuern:
von Meusel.

1308 1269. Auf Grund des ß. 1 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oktober 1878 wurde der iu der Stadt

Bayreuth bestandene Verein, Mitgliedschaft
des allgemeinen deutschen Schneider-

Vereins (Schneidergewerkgenossenschaft) von der unter¬

fertigten Stelle als Landespolizeibehörde durch Ver¬

fügung vom Heutigen verboten.

Bayreuth, den 9. November 1878.

Königliche Regierung von Oberfranken, Kammer des
Innern.

Der Königliche Regieruugs-Präsident: von Bnrchtorsf.

1309 1270. Gemäß HH, 6 und 12 des Reichsgesetzes

vom 21. Oktober 1878 gegen die gemeingefährlichen

Bestrebungen der Sozialdemokratie wird zur öffentlichen

Kenntniß gebracht, daß in Anwendung der W. 1 und

11 des allegirten Gesetzes durch Verfügung der unter¬

fertigten Landespolizeibehörde vom 9. und resp. 10.
ds. Mts.:

». der „Wahlverein des arbeitenden Volkes

im Reichs tag swahlbezirk Würzburg", ferner

d. die Nummer 131 des „Würzburger Volks-

sreundes" — Druck von I. Endres in Augs¬

burg —, sowie das fernere Erscheinen dieser perio¬

dischen Druckschrift; endlich

o. die Druckschrift: Der Jndifferentismus oder

die Lage der Schuhmacher Deutschlands

von P. I. Geißler, Würzburg 1878, im

Selbstverlag des Verfassers,

verboten worden, ist.

Würzburg, den 11. November 1878.

Königliche Regierung, Kammer des Innern.

Bei dienstlicher Verhinderung des Präsidenten:
von Dorner.

1310. 1271. Auf Grund H. 12 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die nachstehend auf¬

geführten nicht periodischen Drucks christen:

„Die sreche Reaktion." Eine kurze Be¬

sprechung des Ketzergerichts über 0r. Eugen Karl

Dühring, nebst Aufruf der Berliner Studenten.

Dresden 1877. Klemichs Selbstverlag; und

„Der achtzehnte März." Eine historische
Skizze. Festrede, gehalten beim allgemeinen Arbeiter¬

fest in Dresden am 18. März 1878 von Max

Kayfer. Dresden. Klemichs Selbstverlag;

nach Z 11 des Gesetzes dnrch die unterzeichnete LandeZ-
polizeibehörde verboten sind.

Dresden, den 11. November 1878.

Königlich sächsische Kreishauptmannschaft:
von Einfiedel.

1311. 1272. Die unterzeichnete Königlich sächsische

Kreishauptmannschast bringt hierdurch zur öffentlichen

Kenntniß, daß sie in ihrer Eigenschaft als Landespolizei¬
behörde die nachstehend bemerkten, im Druck und Ver¬

lage der Genossenschafts-Buchdruckerei in Leipzig er¬

scheinenden periodischen Druckschriften:

1. Freie Presse. Volksorgan für Halle-Saalkreis

und Zeitz-Naunibnrg,

2. Groitzfch-Pegauer Volksblatt. Organ für
Stadt und Land,

3. Volksblatt uud Anzeiger fürBorna, Froh¬

burg, Laufigk und Umgegend,

4. Muldenthaler Volksfreund. Organ für Stadt
uud Land,

5. Volksblatt für das Herzogthum Alten¬

burg und

6. Voigtläudifche Freie Presse. Volksorgan
für Stadt und Laud

nach Maßgabe von H> 11 des Reichsgesetzes gegen die

gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie

vom 21. vorigen Monats verboten hat.

Leipzig, den 6. November 1878.

Königliche Kreishauptmannschast: Graf zu Münster.

1312. 1273. Betreffend: die Ausführung des Reichs¬

gesetzes gegen die gemeingefährlicheu Bestrebungen der
Sozialdemokratie.

Auf Grund des H. 1 des rubrizirten Gesetzes wird die

Gewerkschaft der Schuhmacher und verwandten

Bernfsgenossen zu Offenbach, Zweigverein der

Schuhmachergewerkschaft zu Gotha, hiermit verboten.

Offenbach, den 8. November 1878.

Großherzogliches Kreisamt Offenbach,

von Marqnard.

Verordnungen u Bekanntmachungen
anderer Behörden.

1313. 1230. Durch Erkenntniß des Königlichen

Landgerichts zu Eleve vom 2. Juli 1878 ist die

Eathariua Hoffmann, ohne Stand zu Uedem, für inter-

dicirt erklärt und ihre Bevormundung verordnet worden.

Die Herren Notarien meines Amtsbezirkes ersuche ich,

der Vorschrift des Art. 18 der Not. Ordu. zu genügen.

Eleve, den 6. November 1878.

Der Ober-Prokurator: R i u g e.

1314. 123S. Der Beginn der nächsten Schwnrgerichts-

Sitznngen des unterzeichneten Kreisgerichts ist ans den

9. Dezember cr. bestimmt nnd der Herr Kreisge-

richts-Direktor Wachler zum Vorsitzenden ernannt.

Essen, den 11. November 1878. Kgl. Kreis-Gericht.
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!^75.. ^>nrch Urtheil der Disziplinar-Üaminer
dAMlilF?HA"WiwAAAe'^ zu Aachen vom ß.- Mai

bestätigt durch rechtskräftiges Erkenntniß des
' en APbellatiöns-Gerichtshofes zu

-—>ej/ ist der FriedenZg^rtchts-
schreiber Busch zu Jülich seines Amte^ entsetzt worden.

Aachen^ den 8. Noveinber 1878.
" ^ " Äer Äbet'-Prokiirator: Oppenhosi.

Ll
' i6 II

iWchk? sschGW,erhMs-Po!iW. ^ 7^'!
IgW'Mk./^E^M gestohlen ^. n^l!klmmtc,ttr.<l'

1/dem Bergmann Carl Brell am Hofstedderweg in
der A'acht vom 16. bis 17. Oktober er. 1 Schiebkarre,
dessen linker Tragebaum geborsten ist, 4348/78 ;

2. dem TagelöhM FrfMich Kötiig zu KorNharpett
lk^dÄii Wirth MfWghätiS" dasölbst' Htt <^ack Mit fol¬
genden Kleidungsstücken: 1 schwarz^gräN karrirter Bux-
iinrock mit Sammctkräx^n, -"1" baumwollene schwarze
Joppe mit grauen Sprenkeln, 1 graue englisch-lederne
Hose,' 1 weiße Drillichhose mit schwarzen Streisen, 1
schwarze Orleansweste nrit Kattnnärmeln, 1 braune
Buxkinwöste mit schwarzen Streisen, 1 halbseidenes schwarz-
weiß-rothes Shawltnch, 1 halbseidenes weißes Shawl-
tuch kiit schiv^rM Streifens 1 schwarze Tnchkappe, 1
graue Buxkinkappe, 1 Paar Stiefeletten, 2 Hemden,
i MsiM'esser mit dÄn Ramm des Bestohlenen, 1 kleiner
Spiegel, 1 Kamm, 4252/78;

Wirth Heinrich Schütb MMelper in'der Nacht
VoÄ'Aö?^bWA.

4. dem Gastwirth Boß ',u Willen am 1. Oktober er.
1 almetragener grauer Sdnnuerüberziekjcr, 1 Reisetasche
niit Leiuenüberzng, enthaltend 2 Fattenheinden gez. l>.«!.,

seidener sch>var;er^SHlM, 4"bls 5 weiß-
l?meAW!^HM^ch^W^MM,"W biS 4 Paar wollene
Ärnmpfe, 6 bis 8 Manchetten, 4 bis 5 Kragen, 1
Zlreichriemen, l Paar Pantosseln, 1 Kleiderbürste, 1
Haarbürste, 1 Netessai^e^ enthaltend' 1 Etui mit 2 Rasir-
»icsser, 1 Kannn, 1 Staubkanmi, 1 Rasirpinscl, 1 Zahn
dürste, 1 Stück Seife, 1 Pettschaft mit den Buchstaben

0., 4 bis 5 Nokizbücher, Briefe von der Firma
Grass HvUerhösi Nn RichaK Gtäss und Privat-
Briefe. 4273/78 :

5. dem Gutsbesitzer WUhetm Wlrnnn^^^^
iprockhövel von seiner zu Sprockhövel gelegenen

^MriM/MMWs'.Dind, WM;

1 Pfund weißen Zucker,
Hemden, 1 neue seidene Mütze, 2 Weißbrode, -!254'7?i.

Ich ersnche nm Auskunft über Verbleib nnd Thäler

Bochum, den 30. Oktober 1878.

1317. 1229. In der Nacht vom 26. auf den 27. Ol
tober 1878, sind aus einer Wohnnng der Gemeinde .van
unter erschwerenden UmsWden Mg^de ^Gegenstqn^e

!'WWUzjlo'jssa«pL.stz!lchiz^?tmr siö
a. 2 goldene Kreuze mit Kette und Schloß

goldene Ringe, gezeichnet:, Margaretha Hehbeir nnd.Jo

6. dem Klempner Theodor Paßmann zu Recklinghausen
in,,d/^ Nacht v W^l6/bisl7. September d. I. ans dem
Markte zn Gelsenkirchen 1 Cylindern^ 'r mit Goldrand
und der Nnmmer 18772, Haarkette mit 3 Goldver-
schlüssen, 1 goldener Schlüssel, 3943/78;

'?! Bergmann Friedrich KrockhanS zu Haar in

yom 21, bi^^^SÄteMer er! '4 Frauen-!Unterrocke, 2 Porle, 2 Westen, 1 Hose, 1 Re-
l Paar Stiefel, 1 Paar Kinderschuhe, 1 Paar

NMmchuhe/HMMsi, 3 BMücher, 4 Kisseunherzüge,
! Handtücher, Z ^KiMWÄsM/ /I, KiMkjllÜ^n 4 Stück
-ei>!w.aiii>zn 60 Ellen, fernK 6V Mark baares Geld,
Z Brodes 2 Pfnnö Butter, 1 Psünd gebrannten Kaffee,

hann Loy/^, e. 2 goldene Ohrgehänge, l ä, ^^schwarz-
wollene Umschlagtücher, fz. qn GW 11 Mark.

Ich ersnche Jeden, der über den Dieb oder den Ver¬
bleib der gestohlenen Gegenstände Ansruml zu geben
vermag, mir oder der nächstenPolizeibehörde Bättheilung
zlsMW?-,!.') t iM Mcii.'ntW «ju^7 lir.

Ebepe,AMyip^^l/878. j^ ^
°7'itmi -»6 uo<.^l «

Personal-Chronik.
1318. 1246. L.. Kreis - Verivaltu n g,

Sr. Majestät der Kaiser und König haben Allergnä
digst geruht, den Königlichen Landräth r>on Rösent>erg'
GrusKcynski. zu Mülheiui a. d. Rnhr zui^. Regi^ruW^
Rath zn ernennkn^V x. Ä

Der Sitz des Standesamtes Baerl ist von Baerl nach
Homberg verlegt nnd der Bürgermeisterei - Sekretair
Maaßen zum Stellvertreter des Standesbeamten des
gedachten Standesamtes bestellt worden.

^ V. «Hu:-Nerwartiküg^ ' .
Angestellt im Monat Oktober 1878 solgende Lehrer Nnd

^ .".KV ! «'k, >..! '

1. Bartsch, Londowitie, an HA kath. VöMsch. in Dor-
magen. 2. Bell, Maria, an der kath. Bolkssch. in Sit¬
tard. 3. Bohmer, Julius, au der ev. Völkisch, in Essen.
4. Bongards, Heinrich, an der ev. Nolkssch. in Äetzberg.
^Hiegeler, Biaria^/nn ei'ner-Mrität. VoMsch,Ä ver¬
scheid. 6. Dnnker, Franz, an der kath. Bolkssch. in
Walbeck^ 7.'^lasdieck, Friedr. Angnst, an d^,^Schule
in Utfort. 8. Gierlichs, Mathilde, an der MAWiler
kath. Bolkssch. iil^Hermen,,>Gr^te, W"^e^WMner
Parität. Bolkssch. in Merscheid. 10. GrzMHicz, Johann,
an einer Bolkssch. in Mülheim a. d. R. 1^ Hqckstein,
Wilhelm/'an ' öer' B^^ssch. ^n O^er-Rheyvt" 12.
Hellings, Josef, an der kath. Bolkssch. in i^rdingen.
13. Hülsmann, Maria, an der kath. Bolkssch. in Üer-
dingen. 14. Huschke, Emilie, an der kath. Bolkssch. in
Menzelen. 15. Koch, Maria, an ejiM VolksA/in/Cx?-
feld. 16. Küppers, Heinrich, an der ev. Bolkssch. in
Biersen. 17. Lümkemann, Maria, an der ev. Bolkssch.
in OberMeiden. 18. Metzler, Msa, an der kath.

^ Nc^>er, HM/MM kath.i '
vl!<^ch. in Banicuni. 20. Mühle, Bernhard, an der

kath. BötksM in Borst. sl/Ärfgen^ FneÜr. Wilhelm,



an der kath. Volkssch. in Königshof. 22. Paehler, Ma¬

thilde, an der kath. Volkssch. in Oedt. 23. Rabanus,

Carl, an der ev. Fatloher Volkssch. in Barmen. 24.

ReHorst, Helene, an einer Volkssch. in Düsseldorf. 25.

Römer, Josepha, an der kath. Volkssch. in Sterkrade.

26. Rütter, Bertha, an der kath. Volkssch. in Kerveu-

heim. 27. Sartorins, Franziska, an der kath. Volkssch.

in Eller. 28. Schiffer, Maria, an der kath. Volkssch.
in Neuwerk. 29. Schmellekamp, Hermann, an der ev.

Volkssch. in Bnrscheid I. 30. Schumacher, Leopold, an

der kath. Volkssch. inHinsbeck. 31. Sieben, Bertha, an

der kath. Volkssch. in Stürzelberg. 32. Steinbüchel,
Carl, an der Parität. Volkssch. in Wald. 33. Straeb

mans, Adelheid, an der kath. Volkssch. in Nieukerk.

34. Streblow, Paul, an einer Schule in Düsseldorf.

35. Thal, Pauline, an einer Parität. Volkssch. in Mer-

scheid. 36. Weselnberg, Heinrich, an der ev. Volkssch.
in Geistenbeck.

li. d esini tiv :

1. Bartlick, Oscar, an der Parität. Volkssch. in Wald.

2. Baum, Albrecht, an der ev. Volkssch. in Emmerich.

3. Bloemertz, Wilhelm, an einer Volkssch. in Gladbach.

4. Breuer, Maria, an der kath. Volkssch. in Frasselt.

5. Dheiu, Carl, an der kath. Volkssch. in Kray-Lehthe.
6. Esch, Joh. Heinr. Ferd., an der kath. Volkssch. in

Büderich. 7. Esselborn, Wilhelm, an der ev. Springer

Schule in Barmen. 8. Gebicke, Rudolf, an der ev.

Lichtenplatzer Schnle in Barmen. 9. Geerkens, Johann,

an der Parität. Volkssch. in Dülken. 10. Heger, Ju¬

lius, au der Parität. Volkssch. iu Solingen. 11. Hoff¬

mann, H. W, an der kath. Volkssch. in Sonsbeck. 12.

Jagfeld, Wilhelm, an einer Volkssch. in M.-Gladbacb.

13. Kippels, Heinrich, an der kath. Aldegnndis-Bolkssch.

in Emmerich. 14. Lepper, Gustav, an der kath. Volkssch.

in Lobberich. 15. von Lom, Maria, an der kath. Volkssch.

in Strümp. 16. Meerfeld, Andreas, an der kath.

Volkssch. in Unterbach. 17. Menrer, Elisabeth, an der

kath. Volkssch. in Ratingen. 18. Nan, Georg, an der

kath. Volkssch. in Lobberich. 19. Nenmann, Bernhard,

an der kath. Volkssch. in Altendorf III. 20. Ockenfels,

Gertrud, an einer Volkssch. in Düsseldorf. 21. Orth,

Johann, an der kath. Volkssch. in Schiefbahn. 22. Panl,

Theodor, an einer Volkssch. in M.-Gladbach. 23.

Pranse, Ernst, an der kath. Volkssch. in Holsterhausen.

24. Quiskamp, Franziska, an der kath. Volkssch. in Holt.

25. Rembold, Friedrich, an der Parität. Volkssch. in

Kettwig v. d. Brücke. 26. Schaadt, Conrad, an der ev.

Westkotter Schule in Barmen. 27. Schmidt, Ewald, an

der ev. Volkssch. in Kirschbaumhöhe. 28. Schmitz, Ca-

tharina, au der kath. Volkssch. in Anstel. 29. Schmüd-
derich, Maria, an der kath. Schule in Sterkrade. 30.

Schneider, Gottlieb, an der Parität, städt. höhern Kna¬

benschule in Hilden. 31. Schotten, Margaretha, an der

kath. Volkssch. in Heerdt. 32. Sprenger, Anna, an der

kath. Volkssch. in Essen. 33. Steynes, Gustav, an einer

Volkssch. in M.-Gladbach. 34. Volz, Magdalena, an

der kath. Volkssch. in Bergerhausen. 35. Weber, Caro-

line, an der kath. Volkssch. in Düfsel. 36. Wieder,

Josef, an der kath. Schule in Berghansen. 37. Zaun,
Elisabeth, an der kath. Volkssch. in Damm-Neuwerk!

38. Zumpf, Carl, an der kath. Volkssch. in Ober-
Rheydt.

1319. 1207. Personal-Veränderungen im Be¬

zirke der Kaiserlichen Ober-Postdirektion in Düsseldorf.
Die Telegraphen-Assistenten Rode in Essen, Wols I,

in M.-Gladbach und von Albert in Wesel sind etats¬
mäßig angestellt worden.

Ernannt: Der Postgehülfe Dickmann in Fischeln
zum PostVerwalter.

Versetzt: Der Postdirektor Buchholz von Ober¬

h ansen nach Mühlhauseu i. Th. Der Postkassirer Scheuer

von Barmen nach Oppeln. Der Ober-Postsekretär Horn

von Halle a. S.. nach Rheydt. Der Ober-Postdireetioiis-
Sekretär Flad von Münster i. W. nach Barmen, unter

probeweiser Uebertragung einer Postkassirerstelle. Der

Ober-Postsekretär Engler von Jserlohn nach Düsseldorf.

Der Postsekretär Bertram von Emmerich nach Jserlohn.

Der Postsekretär Rüth von Mülheim a. d. R. nach Creseld.

In den Rnhestand versetzt: Der Postsekretär
Janssen in Düsseldorf.

Gestorben: Der PostVerwalter Föcking in Empel,
Der Postsekretär Przykop in Düsseldorf.

Patente.

1320 1156. Das dem Herrn Hermann Boegel z»

Braunschweig unter dem 25. Mai 1877 auf die Dauer

von drei Jahreu für den ganzen Umfang des preußi¬

schen Staats ertheilte Patent

ans eine verstellbare Expansionsstenernng mit einem

Schieber an Dampfmaschinen

ist aufgehoben.

1321. 1157. Das dem Ober-Ingenieur bei derBraun-

schweigifcheu Eisenbahn Herrn W. Elauß zu Braun¬

schweig unter dem 12. Juni 1877 anf die Dauer von

drei Jahren für den ganzen Umfang des preußischen
Staats ertheilte Patent

aus eiueu durch Zeichnung und Beschreibung nachge¬

wiesenen als „Geleis-Judicator" bezeichnete» Apparat

znr Untersuchung der Lage und Befestigung der Eisen¬

bahnschienen

ist aufgehoben.

1322. 1231. Das dem Königlichen Münzinspektor

Mnnscheid zu Berlin unter dem 1. Juni 1877 auf die

Dauer von drei Jahreu für den ganzen Umfang des

preußischen Staats ertheilte Patent

ans eine durch Modell, Zeichuung und Beschreibung

nachgewiesene Rechenmaschine, soweit dieselbe als nen

und eigenthümlich anerkannt ist,

ist aufgehoben.
1323. 1241. Das dem Chemiker Richard Jaeobfen zu

Berlin unter dem 23. Jannar 1877 auf die Dauer von

drei Jahren für deu ganzen Umfang des preußischen

Staats ertheilte Patent

anf eine Putzmaschine, soweit dieselbe als neu und
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eigenthümlich erkannt ist,

ist aufgehoben.

1324 1242. Das dein Maschinentechniker Georg Paul

Litzkendorf zu Glauchau unter dem 11. Jnui 1877 auf

die Dauer von drei Jahren für den ganzen Umfang des
preußischen Staats ertheilte Patent

auf eiu durch Zeichnung und Beschreibung erläutertes

Hülfsmittel zum Festhalten von Papier-Spulen auf
den Spindeln,

ist aufgehoben.
1325 1243. Daß dem Herrn Joseph de Buigne in
Gratz unter dem 16. November 1876 auf die Dauer

von drei Jahren für den ganzen Umfang des preußischen

Staats ertheilte Patent

auf eine durch Zeichnung uud Beschreibung nachge¬

wiesene Methode zur Herstellung von vier- und mehr-
flügeligeu Profileisen

ist aufgehoben.
132k. 1244. Das dem Civil-Jngenieur Robert Gott¬
heil zu Berlin nnter dem 8. Mai 1876 auf die Dauer

vou drei Jahren für den ganzen Umfang des preußischen
Staates ertheilte Patent

auf ein durch Zeichnung und Beschreibung nachge¬
wiesenes schwimmendes Dock, soweit es als neu uud

eigenthümlich erachtet worden ist,

ist aufgehoben.

1327 .1247. Zusammenstellung
Nr. der der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 165, 166 und 167 zur Besetzung angezeigten,

'."ekaiintm, gegenwärtig vakanten Dienststellen.

5186 Lehrerin au der katholischen Elementarschule iu Uuterweideu, Kreis Kempen. Einkommen: 900
Mark, freie Wohnung uud Garteu.

5187 Evangelischer oder katholischer Lehrer an der Parität. Volksschule iu Hückeswageu, Kreis Lemiep.
Einkommen: 1350 Mark nnd Miethsentschädignng von 150 Mark.

5188 Klassenlehrer an der evangelischen Volksschule in Gerresheim bei Düsseldorf. Einkommen: 1200
Mark und Miethsentfchädiguug von 150 Mark.

5189 Klassenlehrer au der katholischen Volksschule in Altenessen, Kreis Essen. Einkommen: 1400 resp.

1350 Mark, steigend nach definitiver Anstellung von 3 zu 3 Jahren um 90 Mark bis 1950 bezw.
1800 Mark. Vergütung für Dinte und Federn pro Abtheilung 15 Mark.

5190 Lehrerin an der katholischen Volksschule in Hilden, Landkreis Düsseldorf. Einkommen: 900 Mark
und freie Wohnung.

5207 Lehrerin au der katholischen Volksschule in Süchteln, Kreis Kempen. Einkommen. 900 Mark und
Miethsentschädigung von 75 Mark.

5208 Ein Lehrer und eine Lehrerin an der katholischen Volksschule in Relliughauseu, Kreis Essen.

Einkommen: 1200 Mark bezw. 975 Mark und freie Wohnung oder Miethsentschädigung :e.

Meldung
bis zum

baldigst

15/12

25/11

1/12

baldigst

Redigirt im Büreau der Königlichen Regierung. —

Hierzu eine Extra-Veilage.
Gedruckt bei L. Voß ck Co., Königliche Hofbuchdrucker in ^Düsseldorf.
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Kxtra AeiLage
zum

46. Stück des Amtsblattes der Kömglichen Negierung zu Düsseldorf.
Verordnungen n. Bekanntmachungen

der Königlichen Regierung.
1328. 1237. Indem wir nachstehend einen Auszug
aus dem Protokoll der 36. Sitzung des Deutschen Bundes¬

rathes vom 5. September d, I., betreffend Abänderung
der bisherigen, von uns unter deni 31. December 1874,

Extra-Beilage zum Amtsblatt Nr. 3 des Jahres 1875,

publicirten Formulare zum Jmpfgesetz vom 8. April

1874, nebst den Anlagen der Drucksache des Bundes¬

rathes Nr. 96 zur Kenntniß der Kreis- und Ortsbehör¬

den, sowie der öffentlichen Jmpfärzte und der sich mit

Privat-Jmpfungen befassenden praktischen Aerzte bringen,

bemerken wir, daß dieselben für das nächstjährige Jmpf-
geschäst in Kraft treten.

Die Herren Landräthe beauftragen wir gleichzeitig,

die öffentlichen Jmpfärzte unter Hinweisung auf den
§ 3 g-linkg. 2 des Reglements vom 7. November 1875

in geeigneter Weise noch besonders darauf aufmerksam

zu machen, daß dieselben sür die richtige Ausfüllung der

nach Formular V, VI und VII von den Ortsbehörden

aufgestellten Jmpflisteu verantwortlich sind, und zwar
bezüglich der Formulare V und VI für die Colounen

K bis 27 resp. 28 und bezüglich des Formulares VII für
die Colonnen 6—17 resp. 18.

Nicht minder haben die öffentlichen Jmpfärzte auch
sür die in Gemäßheit des Z. 13 des Reglements in Ver¬

bindung mit den Orts-Polizeibehörden nach Formular

VIII und IX einzureichenden Uebersichten die Gewähr

der Richtigkeit mit zn übernehmen und habeu dieselbe»

deshalb die Uebersichten vor der Unterzeichnung durch

Vergleich mit den Stammlisten auf ihre Richtigkeit zu
Prüfen, was bisheran keineswegs überall genügend be¬

achtet worden ist.

Die mit Privat-Jmpfungen sich befassenden praktischen

Aerzte sind in Gemäßhcit des Z. 9 des Reglements ge¬

halten, ihre nach Formular V und VI aufzustellenden

Listen vollständig und exakt auszufüllen und spätestens

bis zum 15. December jeden Jahres der Orts-Polizei-
behörde einzureichen.

Düsseldorf, den 10. November 1878. I. II. 1754.

Auszug.

Bundesrath. Session von 1878/79.

Protokoll

der sechsunddreißigsten Sitzung.

Geschehen Berlin, den 5. September 1878.

Abänderung der bisherigen Formulare znm Jmpfgesetz.
§. 442. Der IV. Ausschuß hat nnter Nr. 96 der

Drucksachen Anträge vorgelegt, betreffend Abänderungen

ÄllsMclieii zu Düsseldorf am 16. November 1878,

der bisherigen Formnlare zum Jmpfgesetz.

Auf den Vortrag des Staatsraths Freiherrn von
Spitzemberg wurde beschlossen, 1. an Stelle des Formu¬

lars V über die Jmpflisten und des Formulars VI,

betreffend die Uebersicht über das Ergebniß der Impfung
(Bundesrathsbeschluß vom 16. Oktober 1874 H. 382

der Protokolle), die der Drucksache Nr. 96 beigefügten

Formulare V bis IX künftig anzuwenden; 2. in den
Formularen I und II bei den Impfscheinen für Wieder¬

impfung (ans Papier von grüner Farbe) in der 3. Zeile

des Textes statt „geimpft" zu fetzen „wiedergeimpft".

Formnlar V.

Bemerkungen.

I. In die Liste für Erstimpfungen sind aufzunehmen:

1. die aus der vorjährigen Liste für Erstimpfungen
zu übertragenden, in Spalte 26 derselben vermerkten
Erstimpslichtigeu;

2. sämmtliche während des vorhergehenden Kalender¬

jahres geborenen und am Schlüsse desselben im Jnipf-

bezirke lebenden Kinder, gleichviel ob dieselben

während des vorhergehenden Kalenderjahres

bereits geimpft worden sind oder nicht;

3. die während des laufenden Kalenderjahres aus

anderen Jmpfbezirken zugezogenen und als noch nicht

mit Erfolg geimpftüberwiefenen, im vorhergehenden
Kalenderjahre geborenen Kinder.

II. In Spalte 8 ist einzutragen:

1. bei Impfung mit Menschenlymphe von Körper zu

Körper der Vor- und Znname des Abimpflings;

2. bei Impfung mit aufbewahrter Menschenlymphe

der Name desjenigen Instituts oder desjenigen Jmpf-

arztes, von welchem die Lymphe bezogen wurde. Hatte

der eintragende Jmpsarzt die in ausbewahrtem Zustande

gebrauchte Lymphe von einem einzelnen Kinde entnommen,

so ist der Name dieses Kindes einzutragen; hatte er sie

von mehrere» Kindern entnommen nnd gemischt auf¬

bewahrt, so ist der Name des Jmpfarztes selbst in diese
Spalte einzutragen;

3. bei Impfung mit Thierlymphe ist der Name des¬

jenigen Instituts oder derjenigen Privatperson einzu¬

tragen, von welcher das zur Impfung benutzte Thier

oder die aufbewahrte Lymphe bezogen wurde.

III. In der Spalte 26 sind zn vermerken:

1. alle nicht zur Nachschau vorgestellte und daher in

Spalte 16 mit „Nein" verzeichnete Kinder;

2. alle zum ersten oder zum zweiten Male, aber nicht

die zum dritten Male ohne Erfolg geimpfte Kinder

(entnehmbar ans den Spalten 6 und 17);
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3. alle auf Grund ärztlichen Zeugnisses zurückgestellte

(Spalte 24), sowie alle nicht auffindbare (Spalte 21)
oder der Impfung vorschriftswidrig entzogene (Spalte

25) Kinder.

IV. Jede von der Entwickelung mindestens einer wohl-

ausgebildeten Vaccinepnstel gesolgte Impfung ist als
eine solche „von Erfolg" zu verzeichnen.

Bei der Wiederimpfuug treten nicht immer Pusteln

Liste der zur Erstimpfung

für

^Der zur Erstimpfung
vorzustellenden

Kinder

Bor-

NNd

Zuname.

1-1 2.

^Jahr und

Tag

der

Gebnrt.

3.

Des Vaters

Pflegevaters oder
Vormundes

Name.

Stand

und

iWohuung

Zahl

der

voran¬

gegan¬

genen

Impf¬
lin¬

gen.

Tag

der

Impf¬

ung.

4. K. 7.

Angabe

woher

die

Art der Jmpsuug

Mit Menschenlymphe Mit Thierlymphe

von
Gly-

anders von
Gly¬

anders

Lymphe Körper
ceriu-

aufbe¬ Körper
cerin¬

aufbe¬

genom¬ zu wahr¬ zu wahr¬

men.
Körper. lymphe. ter. Körper. lymphe. ter.

> 8- I 9- > 10. 11. > 12. , 13. 14.

Formular VI.

Bemerkungen.

I. In die Liste für Wiederimpfungen sind auf¬
zunehmen:

1. Die aus der vorjährige» Liste für Wiederimpfungen

zu übertragenden, in Spalte 27 derselben vermerkten
Wiederimpfpflichtigen; 2. sämmtliche Zöglinge der im

Jmpsbezirke befindlichen öffentlichen Lehranstalten und

Privatschulen mit Ausnahme der Sonntags- und Abend¬

schulen, welche wahrend des Geschäftsjahres das 12.

Lebensjahr zurücklegen, gleichviel ob dieselben bereits

angeblich oder wirklich innerhalb der vorhergehenden 5

Jahre mit Erfolg wiedergeimpft sind, oder die natürlichen

Blattern überstanden haben. Ob eine von diesen beide»

letzteren Thatsachen vorliege, muß der Jmpsarzt durch
Kenntnißnahme der bezüglichen ärztlichen Zeugnisse be¬

ziehungsweise durch eigene Untersuchung feststellen und
im Bejahungsfälle in den bezüglichen Spalten des

Listenformulars verzeichnen.

II. In Spalte 8 ist einzutragen:

1. be i Jmpsuug mit Menschenlymphe von Körper zu

Körper der Vor- und Zuname des Abimpflings; 2. bei

Impfung mit aufbewahrter Menschenlymphe der Name

desjenigen Instituts oder desjenigen Jmpsarztes, vo»

welchem die Lymphe bezogen wurde. Hatte der ein¬

tragende Jmpsarzt die in aufbewahrtem Zustande ge¬

brauchte Lymphe von einem einzelnen Kinde entnommen

Liste der zur Wiederimpfung

für

<2

Der zur Wieder¬

impfuug vorzustellen-^
den Kinder

Vor-

uud

Zuname.

Jahr

und Tag

der

Geburt.

Des Vaters,

Pflegevaters oder
Vormundes

Name.

Stand

und

Wohnuug

Zahl der^
während
^ der

letzten
fünf

Jah»e
voran¬

gegan¬
genen
Impf¬
ungen.

Tag

der

Impf¬

ung.

Angabe^

woher

die

^Lymphe^

genom

men.

Art der Jmpsuug

Mit Meuscheulymphe

von

Körper

zu

Körper.

Gly¬

cerin¬

lymphe.

anders

aufbe¬

wahr¬

ter.

Mit Thierlymphe

von

Körper

zu

Körper.

Gly¬

cerin¬

lymphe.

anders

aufbe¬

wahr¬

ter.

14,'
1. 2.

3- I
4. 5. 6. I 7. 8. I 9.

10. 11. 12. 13.

,
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anf, welche mit allen karakteristifchen Merkmalen versehen
sind. Als Wiederimpfung von Erfolg ist eine solche an-

znsehn, nach welcher sich am Tage der Nachschan min¬

destens eine mehr oder weniger eingetrocknete Pustel

vorzustellenden Kinder

187

oder die Borke von einer oder mehreren rasch in ihrer
Entwickelung verlaufenen Pustel« vorfindet.

Zahl
der

gemach¬
te»

Jmpf-

fchmtte
oder

Jmpf-

stiche.

Ob znr

Nach¬ War die

Im¬

pfung

von

Erfolg.

Zahl Die Impfung ist unterblieben Wege»:
Es ist

demnach
in die

nächst¬

jährige

Liste für

Erstimpf¬
ungen

zn über¬

tragen.

schau

vorge¬

stellt
und

au

wel¬

chem

Tage.

der

ent¬

wickel¬

ten Pn¬

steln-

«5t

c-,

ZN
^ r-

UZ"
Ä ^

^ L

KZ

Bemerkungen.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. > 27.

so ist der Name dieses Kindes einzutragen; hatte er sie

von mehreren Kindern entnommen nnd zunächst aufbe¬

wahrt, so ist der Name des Jmpsarztes selbst iu diese

Spalten einzutragen; 3. bei Impfung mit Thierlymphe
ist der Name desjenigen Instituts oder derjenigen Privat¬

person einzutragen, von welchen das zur Abimpsuug
benutzte Thier oder die aufbewahrte Lymphe bezöge» wurde.

III. In Spalte 27 find einzutragen:

1. alle nicht zur Nachschau vorgestellten und daher in

Spalte 16 mit „Nein" verzeichneten Kinder; 2. alle znm

ersten oder zum zweiten Male, aber uicht die zum

dritten Male ohne Erfolg geimpften Kinder (entnehmbar

aus den Spalten 6 uud 17); 3> alle wegeu Nichtaus-

fiudbarkeit oder zufälliger Ortsabwefeuheit uichtgeimpfte

vorzustellenden Kinder

t»7

(Spalte 22), auf Gruud ärztlichen Zeugnisses zurück¬

gestellte (Spalte 25) oder der Jmpsuug vorschriftswidrig
entzogene (Spalte 26) Kinder.

IV Jede von der Entwickelung mindestens einer

wohlausgebildeten Vaeeiuepustel gesolgte Impfung ist

als eine solche „von Erfolg" zn verzeichnen.

Bei der Wiederimpfung treten nicht immer Pnsteln

anf, welche mit allen karakteristifchen Merkmalen versehen

sind. Als Wiederimpfung von Erfolg ist eine solche

anzusehen, nach welcher sich am Tage der Nachschau

mindestens eine mehr oder weniger eingetrocknete Pustel

oder die Borke von einer oder mehreren rasch in ihrer
Entwickelung verlanfenen Pusteln vorfindet.

Zahl
der

Ob zur

Nach¬

schau
vor¬

gestellt
und an

wel¬

chem

Tage.

War die
Zahl Die Impfung ist unterblieben wegen:

Es ist

demnach
in die

nächst¬

jährige

Liste für

Impf¬

ungen

zu über¬

tragen.

ge¬

machten

Jmpf-

fchnitte
oder

Impf¬

st! che.

Impf¬

ung

vo»

Erfolg.

der

ent¬

wickel¬

te» Pu¬

steln.

a5>

N5>

K

^ ^

-5-»

->5'
-

Z ^

K-S L
'Z 3

KZ
Q

Bemer-

knngcn.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.



Es sind einschließlich
gebliew'inGefammt-

zahl der
zur Erst-
impsimg
vorzu¬

stellenden
Kinder.

Im Laufe des
Geschäftsjahres

un geimpft

Mit Menschenlymphe

Stand
und

Wohnung.

Lymphe
Jmpfnng

noinmen

Form ular VII.
Bemerkn ngen.

I. In die „Liste der bereits im Geburtsjahre zur Impf¬
ung vorgestelltenKinder" sind vom Jmpsarzte die
Namen n. s. w. nach Maßgabe der Spaltenüberschriften
von allen denjenigen Kinderneinzutragen, welchevor
Ablauf desjenigen Kalenderjahres, innerhalb dessen sie
geboren sind, bereits zur Impfung vorgestellt und wirk¬
lich geimpft worden sind.

ll. In Spalte 8 sind einzutragen:
1. bei Juyifungmit Menschenlymphevon Körper Hu

Körper der Bor- und Zuname des Abimpslings; 2. bei
Impfungmit aufbewahrterMeuscheulympheder Name
desjenigen Instituts oder desjenigen Jmpsarztes, von
welchem die Lymphe bezogenwurde. Hatte^ der ein-
trageude Jmpsarztdie in aufbewahrtem Zustandege¬
brauchte Lymphevon einem einzelnen Kinde entnommen,
fo ist der Name dieses Kindes einzutragen,hatte er sie

Liste der bereits im Geburtsjahre
für

Der bereits im Geburtsjahre
zur Impfungvorgestellten

Kinder

Jahr
Bor- und Tag
nnd der

Zuname. Geburt.

Des Vaters,
Pflegevaters oder

Vormundes

ausbe-
lymphe- wahrter.

Zahl
der
Ein¬

wohner
bei der
letzten
Volks¬

zählung.

Zahl
der
Ein¬

wohner
bei der
letzten
Volks¬

zählung.

2.

Gesammt-
zahl

der znr
Wieder-
impfuug
vorzu¬

stellenden
Kinder.

' 3"

im Laufe des
Geschäftsjahres

>ui geimpft

gestorben. verzogen.

von der Jmpf-
pflicht befreit, weil
sie während der
vorhergegangenen
5 Jahre die natür

licheu Blattern
überstanden

haben.
6.

Ungeimpftblieben
sona ch, und zwar:

Hiervon sind geimpft

Mit
Thierlymphe

von ! Gly-
Körper eerim

Ungeimpftblieben sonach und
zwar:Art der Impfung

Mit Thierly mphe

anders
aufbe¬
wahr¬
ter.

anders
aufbe¬
wahr¬

ter.
cerm cerim

FormularIX.

von mehreren Kindern entnommenund gemischt aufbe¬
wahrt, so ist der Name des Jmpsarztesselbst in diese
Spalte einzutragen;3. bei Impfung mit Thierlymphe
ist der Name desjenigen Instituts oder derjenigen Privat¬
person einzutragen,von welcher das zur Impfuug
benutzte Thier oder die aufbewahrte Lymphe bezogen wnrde.
III. Jede von der Entwickelung mindestenseiner wohl¬
ausgebildeten VaeeinepnftelgefolgteImpfung ist als
eine solche „von Erfolg"zu verzeichnen.

zur Impfung gelangten Kinder
187...

^ Bei der Wiederimpfungtreten nicht immer Pusteln auf
welchemit allen karakteristischen Merkmalenversehen
sind. Als Wiederimpfungvon Erfolg ist eine solche
anzusehen,nach welcher sich am Tage der Nachschau
mindestenseine mehr oder weniger eingetrocknetePustel
oder die Borke vou einer oder mehrerenrasch in ihrer
Entwickelung verlaufenenPusteln vorfindet.

Impfuug.

Mit Thierlymphe

von
Körper

zu
Körper.

11^

Glycerin¬

lymphe.

anders
aufbe¬

wahrter.

13.

Zahl
der

gemachten
Jmpf-
schnitte
oder

Jmpf-
stiche.

Ob zur
Nachschau
vorgestellt

und an
welchem
Tage.
15!

War
die

Impfung
von

Erfolg.

16?

Zahl
der

entwickel¬
ten

Pusteln.

1?"

Jmpfnnge187... FormularVIII.

Redigirt im Büreau der KöniglichenRegierung. —

Mit
Menschenlymphe

von
Körper

zu
Körper

Gly-
eerin-
lym-
Phe.

anders
aufbe¬
wahr¬
ter.

zu
Körper.

lym-
phe.

Wiederimpfungen
187...

Hiervon sind geimpft

Düsseldorf,L. Voß >K Co., Königliche Hofbuchdrucker.
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